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Information nach § 125 Abs. 1 und 5 AktG i.V.m. 
Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 der Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/1212  („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses:  
8a4c95551ab0ec11812d005056888925

2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung  
(formale Angabe gem. EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0006202005

2. Name des Emittenten: Salzgitter Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 2. Juni 2022  
(formale Angabe gem. EU-DVO: 20220602)

2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr MESZ 
 (formale Angabe gem. EU-DVO: 8:00 Uhr UTC)

3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung 
(formale Angabe gem. EU-DVO: GMET)

4. Ort der Hauptversammlung: URL zum Hauptversammlungs-
system der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung 
in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: 
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung  
(formale Angabe gem. EU-DVO: https://www.salzgitter-ag.com/
Hauptversammlung)

 Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG:  
Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum: 11. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ  
(22:00 Uhr UTC; formale Angabe gem. EU-DVO:20220511)

 Nachweisstichtag im Sinne des § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG:  
12. Mai 2022.

6. Internetseite der Hauptversammlung / Uniform Resource Loca-
tor (URL):  
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung

TAGESORDNUNG AUF 
EINEN BLICK

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgit-
ter Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernab-
schlusses zum 31. Dezember 2021 mit dem zusammenge-
fassten Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats

5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2022

6. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Erhöhung 
des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechts-
ausschlusses (Genehmigtes Kapital 2022) und über eine 
entsprechende Satzungsänderung

7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe 
von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit 
der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaf-
fung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 
2022) und über eine entsprechende Satzungsänderung

8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsbe-
richtes

9. Änderung der Satzung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der 
Salzgitter Aktiengesellschaft, die am 

Donnerstag, dem 2. Juni 2022, 10:00 Uhr Mitteleuropäische Som-
merzeit (MESZ),

in den Geschäftsräumen in Salzgitter, Eisenhüttenstraße 99, statt-
findet.

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ab-
gehalten. Die Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtig-
ten erfolgt im Wege elektronischer Kommunikation nach Maßgabe 
der nachfolgend im Anschluss an die Tagesordnung mit den Be-
schlussvorschlägen im Abschnitt „Anmeldung und weitere Angaben 
und Hinweise zur Hauptversammlung“ genannten Bestimmungen 
und Erläuterungen.
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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgitter 
Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses 
zum 31. Dezember 2021 mit dem zusammengefassten Lage-
bericht und dem Bericht des Aufsichtsrats

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 
(1. Januar bis 31. Dezember 2021) am 17. März 2022 gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung 
hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt keinen Beschluss 
zu fassen.

 Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der zusammenge-
fasste Lagebericht, der erläuternde Bericht zu den Angaben ge-
mäß § 289a Satz 1 und § 315a Satz 1 HGB im Lagebericht, der Be-
richt des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für 
die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung der 
Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung zu-
gänglich und werden dort auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 
45.100.000,00 EUR wird wie folgt verwendet:

 - Bilanzgewinn 45.100.000,00 EUR

 -  Ausschüttung einer Dividende von
 0,75 EUR je Aktie auf die 54.087.300 
 dividendenberechtigten Aktien: 40.565.475,00 EUR

 - Gewinnvortrag auf neue Rechnung: 4.534.525,00 EUR

 Der Gewinnverwendungsvorschlag geht davon aus, dass die 
6.009.700 zum Zeitpunkt des Vorschlags von der Gesellschaft 
gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividen-
denberechtigt sind, auch noch am Tag der Hauptversammlung 
nicht dividendenberechtigt sind. Soweit diese Aktien am Tag 
der Hauptversammlung infolge Veräußerung dividendenberech-
tigt sein sollten, wird der Gewinnverwendungsvorschlag in der 
Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 
0,75 EUR je dividendenberechtigter Aktie zulasten des Gewinn-
vortrags entsprechend angepasst.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

 Den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vor-
stands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 Den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsaus-
schusses vor zu beschließen:

 Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Hannover, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss-
prüfer der Salzgitter Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 
2022 bestellt.

 Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Absatz 2 Unterab-
satz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014 er-
klärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einfluss-
nahme durch Dritte ist und ihm keine vertragliche Verpflichtung 
auferlegt wurde, welche die Auswahlmöglichkeiten im Hinblick 
auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers beschränkt 
hätten.

6. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Erhöhung des 
Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses (Genehmigtes Kapital 2022) und über eine entspre-
chende Satzungsänderung 

 Die Hauptversammlung vom 1. Juni 2017 hat den Vorstand er-
mächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien um bis 
zu 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 Ak-
tien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Diese Ermächti-
gung läuft am 31. Mai 2022 aus. Daher soll ein neues genehmig-
tes Kapital geschaffen werden, um dem Vorstand auch künftig 
bei etwaigem kurzfristigem Kapitalbedarf den bestmöglichen 
Handlungsspielraum zu geben, die Möglichkeiten des Kapital-
markts im Interesse der Aktionäre optimal zu nutzen.

 Deshalb schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

I. Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 1. Juni 2027 
um bis zu 80.807.636,65 EUR (= achtzig Millionen achthun-
dertsieben Tausend sechshundertsechsunddreißig Euro 
fünfundsechzig Cent) durch Ausgabe von bis zu 30.048.499 
auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien gegen Bar- 
oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen 
gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre gemäß Buchstabe a) bis d) erfolgen, und 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zusammengerech-
net und unter Beachtung der nachfolgenden Beschränkung 
nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 
12.019.400 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien er-
folgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2022). Eine Ausgabe der 
neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts darf über-
dies nur erfolgen, wenn und soweit seit dem 2. Juni 2022 

A. TAGESORDNUNG
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noch nicht Aktien mit einem Anteil von 20 % des Grundkapi-
tals aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben worden sind. Für die Berechnung dieser 
20 %-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals zum 2. Juni 
2022 oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der neuen Aktien maßgebend. Die 20 %-Grenze ver-
ringert sich ferner um den anteiligen Betrag am Grundkapital, 
auf den sich Options- oder Wandlungsrechte bzw. Options- 
oder Wandlungspflichten aus Optionsschuldverschreibun-
gen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/
oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente beziehen, die seit dem 2. Juni 2022 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind.

 Von der Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz 
oder in Teilbeträgen Gebrauch gemacht werden. 

 Im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlagen ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen. 

 Im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht – 
ggf. als mittelbares Bezugsrecht unter Einschaltung eines 
oder mehrerer vom Vorstand bestimmter Kreditinstitute oder 
diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unter-
nehmen – einzuräumen; der Vorstand wird jedoch ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen,

a) soweit dies erforderlich ist, um bei der Festlegung des 
Bezugsverhältnisses etwa entstehende Spitzenbeträge 
auszunehmen,

b) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten 
aus von der Gesellschaft oder von unmittelbar oder mittel-
bar in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unter-
nehmen begebenen Optionsschuldverschreibungen, Wan-
delschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente ein Bezugsrecht in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte oder Erfüllung der Options- oder Wand-
lungspflichten zustünde, 

c) für bis zu 6.009.700 neue Stückaktien (entspricht 10 % des 
Grundkapitals am 2. Juni 2022), sofern die neuen Aktien in 
bar und zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der 
den Börsenpreis bereits börsennotierter Aktien gleicher 
Ausstattung im Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrages, die möglichst zeitnah zur Platzierung 
der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet. 
Falls 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe 
der neuen Aktien einer geringeren Anzahl von Aktien als 
6.009.700 entsprechen, ist diese Ermächtigung auf neue 
Stückaktien mit einem Anteil von 10 % des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien beschränkt. 
Das Ermächtigungsvolumen verringert sich um den antei-
ligen Betrag am Grundkapital, der auf neue oder zurücker-

worbene Aktien entfällt, die seit dem 2. Juni 2022 unter 
vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder ent-
sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder ver-
äußert worden sind, sowie um den anteiligen Betrag am 
Grundkapital, auf den sich Options- und/oder Wandlungs-
rechte bzw. -pflichten aus Optionsschuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente beziehen, die seit dem 2. Juni 2022 unter 
Bezugsrechtsausschluss in sinngemäßer Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind,

d) für bis zu 3.004.850 neue Stückaktien (entspricht 5 % des 
Grundkapitals am 2. Juni 2022), sofern die neuen Aktien 
an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines nachgeord-
neten verbundenen Unternehmens ausgegeben werden 
(Belegschaftsaktien). Falls 5 % des Grundkapitals zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien einer geringeren 
Anzahl von Aktien als 3.004.850 entsprechen, ist diese 
Ermächtigung auf neue Stückaktien mit einem Anteil von 
5 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe der 
neuen Aktien beschränkt. Soweit gesetzlich zulässig, kön-
nen die Belegschaftsaktien auch in der Weise ausgegeben 
werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil 
des Jahresüberschusses gedeckt wird, den Vorstand und 
Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrück-
lagen einstellen können.

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Be-
dingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat 
wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung der Ermächtigung zur Kapitalerhö-
hung und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.

II. Änderung der Satzung

 § 3 Ziffer 7 der Satzung wird aufgehoben, und § 3 Ziffer 6 der 
Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„7. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 1. Juni 
2027 um bis zu 80.807.636,65 EUR (= achtzig Millionen 
achthundertsieben Tausend sechshundertsechsunddrei-
ßig Euro fünfundsechzig Cent) durch Ausgabe von bis zu 
30.048.499 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien 
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei Kapital-
erhöhungen gegen Bareinlagen, soweit sie unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß Buchsta-
be a) bis d) erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen 
Sacheinlagen zusammengerechnet und unter Beachtung 
der nachfolgenden Beschränkung nur um bis zu 
32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 
auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien erfolgen 
dürfen (Genehmigtes Kapital 2022). Eine Ausgabe der neu-
en Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts darf über-
dies nur erfolgen, wenn und soweit seit dem 2. Juni 2022 
noch nicht Aktien mit einem Anteil von 20 % des Grundka-
pitals aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Be-
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zugsrechts ausgegeben worden sind. Für die Berechnung 
dieser 20 %-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals zum 
2. Juni 2022 oder – falls dieser Wert geringer ist – zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien maßgebend. Die 
20 %-Grenze verringert sich ferner um den anteiligen Be-
trag am Grundkapital, auf den sich Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten aus 
Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente beziehen, 
die seit dem 2. Juni 2022 unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben worden sind.

 Von der Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz 
oder in Teilbeträgen Gebrauch gemacht werden.

 Im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlagen ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen.

 Im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-
recht – ggf. als mittelbares Bezugsrecht unter Einschal-
tung eines oder mehrerer vom Vorstand bestimmter 
Kreditinstitute oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
gleichstehenden Unternehmen – einzuräumen; der Vor-
stand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

a) soweit dies erforderlich ist, um bei der Festlegung des 
Bezugsverhältnisses etwa entstehende Spitzenbeträge 
auszunehmen,

b) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläu-
bigern von Options- oder Wandlungsrechten oder 
-pflichten aus von der Gesellschaft oder von unmittel-
bar oder mittelbar in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehenden Unternehmen begebenen Optionsschuld-
verschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Ge-
nussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
bzw. Kombinationen dieser Instrumente ein Bezugs-
recht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte oder 
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten zu-
stünde, 

c) für bis zu 6.009.700 neue Stückaktien (entspricht 10 % 
des Grundkapitals am 2. Juni 2022), sofern die neuen 
Aktien in bar und zu einem Ausgabebetrag ausgegeben 
werden, der den Börsenpreis bereits börsennotierter 
Aktien gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der endgülti-
gen Festlegung des Ausgabebetrages, die möglichst 
zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht 
wesentlich unterschreitet. Falls 10 % des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien einer ge-
ringeren Anzahl von Aktien als 6.009.700 entsprechen, 
ist diese Ermächtigung auf neue Stückaktien mit ei-
nem Anteil von 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien beschränkt. Das Er-
mächtigungsvolumen verringert sich um den anteiligen 

Betrag am Grundkapital, der auf neue oder zurücker-
worbene Aktien entfällt, die seit dem 2. Juni 2022 un-
ter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß 
oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben oder veräußert worden sind, sowie um den anteili-
gen Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/
oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Options-
schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente 
be ziehen, die seit dem 2. Juni 2022 unter Bezugs-
rechtsausschluss in sinngemäßer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind, 

d) für bis zu 3.004.850 neue Stückaktien (entspricht 5 % 
des Grundkapitals am 2. Juni 2022), sofern die neuen 
Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines 
nachgeordneten verbundenen Unternehmens ausge-
geben werden (Belegschaftsaktien). Falls 5 % des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 
Aktien einer geringeren Anzahl von Aktien als 
3.004.850 entsprechen, ist diese Ermächtigung auf 
neue Stückaktien mit einem Anteil von 5 % des Grund-
kapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
beschränkt. Soweit gesetzlich zulässig, können die Be-
legschaftsaktien auch in der Weise ausgegeben wer-
den, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil 
des Jahresüberschusses gedeckt wird, den Vorstand 
und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Ge-
winnrücklagen einstellen können.

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Auf-
sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung der Ermächtigung 
zur Kapitalerhöhung und nach Ablauf der Ermächtigungs-
frist zu ändern.“

 Der zu diesem Tagesordnungspunkt erstellte Bericht über den 
Bezugsrechtsausschluss ist im Anschluss an die Tagesordnung 
im Abschnitt B. unter I. wiedergegeben.

7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von 
Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit 
des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines neuen 
bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022) und über eine 
entsprechende Satzungsänderung

 Derzeit ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 1. Juni 2017 ermächtigt, Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen mit Gewährung von Options- bzw. Wandlungs-
rechten auf bis zu 26.000.093 neue Aktien zu begeben. Diese 
Ermächtigung läuft am 31. Mai 2022 aus. Vor diesem Hinter-
grund soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Ge-
nussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. 
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Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit des Be-
zugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines neuen bedingten 
Kapitals (Bedingtes Kapital 2022) und eine entsprechende Sat-
zungsänderung beschlossen werden.

 Deshalb schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

I. Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibun-
gen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/
oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente

1. Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl, Laufzeit

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 1. Juni 2027 auf den Inhaber oder auf 
den Namen lautende Optionsschuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente (zusammen im Folgenden „Schuldver-
schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
1.000.000.000,00 EUR zu begeben und den Inhabern bzw. 
Gläubigern (zusammen im Folgenden „Inhaber“) der jeweili-
gen, unter sich gleichberechtigten Teilschuldverschrei-
bungen Options- bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der Ge-
sellschaft in einer Gesamtzahl von bis zu 30.048.499 Stück 
und mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis 
zu 80.807.636,65 EUR nach näherer Maßgabe der Bedin-
gungen der Schuldverschreibungen zu gewähren. Die 
Schuldverschreibungen sowie die Wandlungs- und Opti-
onsrechte bzw. -pflichten dürfen mit oder ohne Laufzeit-
begrenzung begeben werden.

 Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehr-
mals, insgesamt oder in Teilen oder gleichzeitig in ver-
schiedenen Tranchen begeben werden. Alle Teilschuldver-
schreibungen einer jeweils begebenen Tranche sind mit 
unter sich jeweils gleichrangigen Rechten und Pflichten 
auszustatten.

2. Einlage, Währung und Ausgabe durch in Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehende Unternehmen

 Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann gegen 
 Bareinlage oder Sacheinlage erfolgen. Die Schuldver-
schreibungen können außer in Euro auch – unter Begren-
zung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der 
gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben wer-
den. Sie können auch durch unmittelbar oder mittelbar in 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen 
begeben werden; in diesem Fall wird der Vorstand er-
mächtigt, für die Salzgitter AG die Garantie für die Schuld-
verschreibungen zu übernehmen und den Inhabern sol-
cher Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungs- 
rechte auf Aktien der Salzgitter AG zu gewähren bzw. zu 
garantieren.

3. Options- und Wandlungsrecht

 Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 

Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 
Maßgabe der jeweiligen Optionsbedingungen zum Bezug 
von Aktien der Salzgitter AG berechtigen. Für auf Euro 
lautende, durch die Gesellschaft ausgegebene Options-
schuldverschreibungen können die Optionsbedingungen 
vorsehen, dass der Optionspreis ganz oder teilweise auch 
durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen er-
bracht werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus 
der Division des nach den Optionsbedingungen geschul-
deten Betrages einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Optionspreis für eine Aktie der Salzgitter 
AG. In den Optionsschuldverschreibungsbedingungen 
kann außerdem vorgesehen werden, dass die Zahl der bei 
Ausübung der Optionsrechte zu beziehenden Aktien varia-
bel ist. Etwaige rechnerische Bruchteile von Aktien kön-
nen durch die Zusammenlegung von Spitzen und/oder in 
Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung zu 
beziehenden Aktien entfällt, darf den nach den Optionsbe-
dingungen geschuldeten Betrag der einzelnen Teilschuld-
verschreibung nicht übersteigen.

 Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
erhalten die Inhaber der Schuldverschreibungen das 
Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maß-
gabe der jeweiligen Wandelanleihebedingungen in Aktien 
der Salzgitter AG umzutauschen. Das Wandlungsverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrages oder des 
unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine Aktie der Salzgitter AG. In den Wandel-
anleihebedingungen kann auch bestimmt werden, dass 
das Umtauschverhältnis und/oder der Wandlungspreis 
variabel sind und in Abhängigkeit von der Entwicklung des 
Aktienkurses während der Laufzeit festgesetzt werden. 
Etwaige rechnerische Bruchteile von Aktien können durch 
die Zusammenlegung von Spitzen und/oder in Geld ausge-
glichen werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, 
der auf die bei Wandlung auszugebenden Aktien entfällt, 
darf den Nennbetrag oder einen niedrigeren Ausgabebe-
trag der einzelnen Teilschuldverschreibung bzw. den nach 
den Optionsbedingungen geschuldeten Betrag einer Teil-
schuldverschreibung nicht übersteigen.

4. Options- und Wandlungspflicht, Andienungsrecht der Ge-
sellschaft

 Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können 
auch eine Options- bzw. Wandlungspflicht zum Ende der 
Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch 
„Endfälligkeit“) begründen oder das Recht der Salzgitter 
AG vorsehen, bei Endfälligkeit den Inhabern der Schuld-
verschreibungen ganz oder teilweise an Stelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrages Aktien der Salzgitter AG oder 
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zu gewähren. 
Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die bei 
Endfälligkeit je Teilschuldverschreibung auszugebenden 
Aktien entfällt, darf auch in diesen Fällen den Nennbetrag 



TAGESORDNUNG Hauptve rsammlung  2022   -   Sa l zg i t te r  AG 7

oder einen niedrigeren Ausgabebetrag der einzelnen Teil-
schuldverschreibung bzw. den nach den Optionsbedin-
gungen geschuldeten Betrag einer Teilschuldverschrei-
bung nicht übersteigen.

5. Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geldzahlung

 Die Gesellschaft kann im Fall der Optionsausübung oder 
Wandlung bzw. bei der Erfüllung der Options- oder Wand-
lungspflichten nach ihrer Wahl entweder neue Aktien aus 
bedingtem Kapital oder aus genehmigtem Kapital oder 
bereits bestehende Aktien der Gesellschaft gewähren. Die 
Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch 
das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Fall der Options-
ausübung oder Wandlung bzw. bei der Erfüllung der Opti-
ons- oder Wandlungspflichten nicht Aktien der Gesell-
schaft zu gewähren, sondern den Gegenwert ganz oder 
teilweise in Geld oder durch Lieferung anderer börsenno-
tierter Wertpapiere zu zahlen.

6. Optionspreis, Wandlungspreis, wertwahrende Anpassung 
des Options- oder Wandlungspreises

 Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein 
Options- oder Wandlungsrecht gewähren, muss der je-
weils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis – 
auch bei einem variablen Umtauschverhältnis oder Wand-
lungspreis – mindestens 80 % des volumengewichteten 
Durchschnittskurses der Aktien der Salzgitter AG im 
 XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG oder ei-
nem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen Nach-
folgesystem betragen, und zwar

 –  im Falle des Bezugsrechtsausschlusses an den letzten 
zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung 
durch den Vorstand über die Begebung der Schuldver-
schreibungen oder

 –  im Falle der Einräumung eines Bezugsrechts in dem 
Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum Vortag der 
Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß 
§ 186 Abs. 2 Satz 2 AktG (einschließlich).

 Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die 
eine Options- oder Wandlungspflicht bestimmen, muss 
der Options- oder Wandlungspreis den oben genannten 
Mindestpreis betragen oder mindestens 80 % des volu-
mengewichteten Durchschnittskurses der Aktien der 
Salzgitter AG im XETRA-Handelssystem der Deutsche 
Börse AG oder einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen Nachfolgesystem während der letzten zehn 
Börsentage vor der Endfälligkeit entsprechen.

 Soweit die Bedingungen der Schuldverschreibungen ge-
mäß Ziffer 4 das Recht der Salzgitter AG vorsehen, bei 
Endfälligkeit den Inhabern der Schuldverschreibungen 
ganz oder teilweise an Stelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrages Aktien der Salzgitter AG zu gewähren, ent-
spricht die Anzahl der zu gewährenden Aktien dem nach 
Wahl der Gesellschaft ganz oder teilweise in Aktien auszu-
gleichenden fälligen Rückzahlungsbetrag. Dabei ent-

spricht der Wert einer Aktie dem volumengewichteten 
Durchschnittskurs der (bereits zugelassenen) Aktien der 
Salzgitter AG im XETRA-Handelssystem der Deutsche 
Börse AG oder einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen Nachfolgesystem während der letzten zehn 
Börsentage vor der Endfälligkeit. Die Salzgitter AG zahlt 
den Inhabern der Schuldverschreibungen ggf. einen zu-
sätzlichen Geldbetrag, der der Differenz zwischen dem 
Nennbetrag oder einem niedrigeren Ausgabebetrag der 
jeweiligen Teilschuldverschreibung bzw. dem nach den 
Optionsbedingungen geschuldeten Betrag einer Teil-
schuldverschreibung und dem so ermittelten aktuellen 
Marktwert der zu gewährenden Aktien entspricht.

 § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

 Sofern während der Laufzeit von Schuldverschreibungen, 
die ein Options- oder Wandlungsrecht bzw. eine Options- 
oder Wandlungspflicht gewähren bzw. bestimmen, Ver-
wässerungen des wirtschaftlichen Werts der bestehenden 
Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten eintreten 
und dafür keine Bezugsrechte als Kompensation einge-
räumt werden, werden die Options- oder Wandlungsrech-
te oder -pflichten – unbeschadet § 9 Abs. 1 AktG – wert-
wahrend angepasst, soweit die Anpassung nicht bereits 
durch Gesetz zwingend geregelt ist. In jedem Fall darf der 
anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teil-
schuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, den 
Nennbetrag oder einen niedrigeren Ausgabebetrag der 
einzelnen Teilschuldverschreibung bzw. den nach den Op-
tionsbedingungen geschuldeten Betrag einer Teilschuld-
verschreibung nicht übersteigen.

 Statt einer wertwahrenden Anpassung des Options- bzw. 
Wandlungspreises kann nach näherer Bestimmung der 
Bedingungen der Schuldverschreibungen in allen diesen 
Fällen auch die Zahlung eines entsprechenden Betrages in 
Geld durch die Gesellschaft bei Ausübung des Options- 
oder Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflicht vorgesehen werden.

7. Bezugsrechtsgewährung und Bezugsrechtsausschluss

 Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf 
die Schuldverschreibungen zu. Die Schuldverschreibun-
gen können auch von einem oder mehreren Kreditinstitu-
ten oder einem Konsortium von Kreditinstituten oder die-
sen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden 
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden die 
Schuldverschreibungen von einem unmittelbar oder mit-
telbar in Mehrheitsbesitz der Salzgitter AG stehenden Un-
ternehmen ausgegeben, hat die Salzgitter AG die Gewäh-
rung des Bezugsrechts für die Aktionäre der Salzgitter AG 
nach Maßgabe der vorstehenden Sätze sicherzustellen.

 Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-
näre auf die Schuldverschreibungen auszuschließen,
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(a) sofern die Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrecht bzw.  pflicht gegen Barleistung ausge-
geben werden und so ausgestaltet werden, dass ihr 
Ausgabepreis ihren nach anerkannten finanzmathema-
tischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur bis zu ei-
nem Gesamtnennbetrag von Schuldverschreibungen, 
mit denen Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflich-
ten auf Aktien verbunden sind, deren anteiliger Betrag 
des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals 
der Salzgitter AG nicht überschreitet. Für die Berech-
nung der 10 %-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung über diese Ermächtigung oder – falls dieser 
Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung der 
vorliegenden Ermächtigung maßgebend. Das vorge-
nannte Ermächtigungsvolumen verringert sich um den 
anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien ent-
fällt oder auf den sich Options- oder Wandlungsrechte 
bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in un-
mittelbarer oder sinngemäßer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 
sind,

(b) sofern die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen 
bzw. -leistungen, insbesondere im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittel-
baren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögens- 
gegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen 
gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaf-
ten, ausgegeben werden,

(c) für Spitzenbeträge, die sich auf Grund des Bezugsver-
hältnisses ergeben,

(d)  soweit dies zum Ausgleich von Verwässerungen erfor-
derlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor ausgege-
benen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem 
Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Aus-
übung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktio-
när zustünde.

 Eine Ausgabe von mit Options- oder Wandlungsrecht bzw. 
Options- oder Wandlungspflicht ausgestatteten Schuld-
verschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts darf 
dabei nur erfolgen, wenn und soweit seit dem 2. Juni 2022 
noch nicht Aktien mit einem Anteil von 20 % des Grundka-
pitals aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben worden sind. Für die Berechnung 
dieser 20 %-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals zum 
2. Juni 2022 oder – falls dieser Wert geringer ist – zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien maßgebend. Die 
20 %-Grenze verringert sich ferner um den anteiligen Be-
trag am Grundkapital, auf den sich Options- oder Wand-

lungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten aus 
Schuldverschreibungen beziehen, die seit dem 2. Juni 
2022 unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
worden sind.

 Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
ohne Options- oder Wandlungsrecht oder Options- oder 
Wandlungspflicht ausgegeben werden, ist der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn 
diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitglied-
schaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Betei-
ligung am Liquidationserlös oder Gewinn gewähren und 
die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividen-
de berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die 
Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der 
Begebung aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare 
Mittelaufnahmen entsprechen.

8. Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats im vorgenannten Rahmen die weiteren Einzel-
heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschrei-
bungen und der Options- oder Wandlungsrechte bzw. 
-pflichten, insbesondere Zinssatz, Art der Verzinsung, 
Ausgabepreis, Laufzeit und Stückelung sowie Options- 
bzw. Wandlungszeitraum, festzulegen bzw. im Einverneh-
men mit den Organen des die Schuldverschreibungen be-
gebenden, in Mehrheitsbesitz der Salzgitter AG stehenden 
Unternehmens festzulegen.

II. Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital  
2022) 

 Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
80.807.636,65 EUR (= achtzig Millionen achthundertsieben 
Tausend sechshundertsechsunddreißig Euro fünfundsechzig 
Cent) durch Ausgabe von bis zu 30.048.499 auf den Inhaber 
lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2022). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewäh-
rung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungs- 
pflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der auf Grund der Er-
mächtigung durch die Hauptversammlung vom 2. Juni 2022 
ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente (zusammen im Folgenden „Schuldverschreibungen“).

 Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß der vor-
stehenden Ermächtigung festgelegten Options- bzw. Wand-
lungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldver-
schreibungen, die von der Salzgitter AG oder deren unmittel-
bar oder mittelbar in Mehrheitsbesitz stehenden Unterneh-
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men auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der ordent - 
lichen Hauptversammlung vom 2. Juni 2022 bis zum 1. Juni 
2027 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- 
oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder Options- 
oder Wandlungspflichten oder Andienungsrechte aus sol-
chen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht 
andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die auf Grund 
der Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder der 
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht ausgegebenen 
oder angedienten neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; hier-
von abweichend kann der Vorstand, soweit rechtlich zulässig, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates festlegen, dass die neu-
en Aktien auch am Gewinn eines früheren Geschäftsjahres 
teilnehmen, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe ein Be-
schluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwendung 
noch nicht gefasst ist. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat 
wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und 
nach Ablauf sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu 
ändern.

III. Änderung der Satzung

§ 3 Ziffer 5 der Satzung wird wie folgt geändert:

„5. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 
80.807.636,65 EUR (= achtzig Millionen achthundertsieben 
Tausend sechshundertsechsunddreißig Euro fünfund-
sechzig Cent) durch Ausgabe von bis zu 30.048.499 auf 
den Inhaber lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2022). Die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Opti-
ons- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Opti-
ons- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubi-
ger der auf Grund der Ermächtigung durch die Hauptver- 
sammlung vom 2. Juni 2022 ausgegebenen Options-
schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
bzw. Kombinationen dieser Instrumente. Sie wird nur in-
soweit durchgeführt, wie

a) die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsschuldver-
schreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente mit Options- oder 
Wandlungsrechten, die von der Salzgitter AG oder de-
ren unmittelbar oder mittelbar in Mehrheitsbesitz ste-
henden Unternehmen auf Grund des Ermächtigungsbe-
schlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 
2. Juni 2022 bis zum 1. Juni 2027 ausgegeben bzw. ga-
rantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungs-
rechten Gebrauch machen oder

b) die aus von der Salzgitter AG oder deren unmittelbar 
oder mittelbar in Mehrheitsbesitz stehenden Unterneh-
men auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der or-
dentlichen Hauptversammlung vom 2. Juni 2022 bis 
zum 1. Juni 2027 ausgegebenen oder garantierten Op-
tionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente 
Verpflichteten ihre Options- oder Wandlungspflicht 
erfüllen oder Andienungen von Aktien erfolgen 

 und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt wer-
den.

 Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjah-
res an, in dem sie durch Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten entstehen oder angedient werden, 
am Gewinn teil; hiervon abweichend kann der Vorstand, 
soweit rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichts-
rates festlegen, dass die neuen Aktien auch am Gewinn 
eines früheren Geschäftsjahres teilnehmen, für das zum 
Zeitpunkt der Ausgabe ein Beschluss der Hauptversamm-
lung über die Gewinnverwendung noch nicht gefasst ist. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Auf-
sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des beding-
ten Kapitals und nach Ablauf sämtlicher Options- bzw. 
Wandlungsfristen zu ändern.“

 Der zu diesem Tagesordnungspunkt erstellte Bericht über den 
Bezugsrechtsausschluss ist im Anschluss an die Tagesordnung 
im Abschnitt B. unter II. wiedergegeben.

8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichtes

 Nach der durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktio-
närsrechterichtlinie (ARUG II, BGBl. I 2019, 2637) in das Aktienge-
setz eingefügten Regelung des § 162 AktG haben Vorstand und 
Aufsichtsrat einen Vergütungsbericht zu erstellen und der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vor-
zulegen. Diese Verpflichtung besteht für die Gesellschaft erst-
mals für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021.

 Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte und vom Abschluss-
prüfer, der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft nach § 162 Abs. 3 AktG geprüfte Vergütungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2021 ist im Anschluss an die Tagesordnung 
im Abschnitt B. unter III. wiedergegeben und im Übrigen unter 
https://www.salzgitter-ag.com/fileadmin/finanzberichte/2021/
gb2021/de/downloads/szag-verguetungsbericht-162AktG-
2021-de.pdf abrufbar.

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

 Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht 
für das Geschäftsjahr 2021 wird gebilligt.
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9. Änderung der Satzung 

9.1 Änderung von § 7

 Nach § 7 Ziffer 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft erfolgt 
die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates bis zur Beendi-
gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Da das 
Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet wird, ergibt sich 
im Regelfall eine Amtszeit von etwa fünf Jahren. Anders als 
die einschlägige gesetzliche Regelung, die lediglich eine 
Höchstdauer (§ 102 AktG) von vier Geschäftsjahren – ohne 
Berücksichtigung des Geschäftsjahres der Wahl – vorsieht, 
führt diese Regelung der Satzung zu einer statischen Gel-
tung einer fünfjährigen Amtszeit. Um eine Wahl für eine 
kürzere Amtszeit zu ermöglichen, soll die bestehende Rege-
lung der Satzung entsprechend geändert werden und ledig-
lich die gesetzliche Höchstdauer wiedergeben.

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

 § 7 Ziffer 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „Die Wahl erfolgt nicht für längere Zeit als bis zur Been-
digung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; 
hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, 
nicht mitgerechnet. Ersatzwahlen erfolgen für den 
Rest der Wahlzeit des ausgeschiedenen Mitgliedes.“

9.2 Änderung von § 10

 Gemäß § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG kann die Satzung bestimmte 
Fälle vorsehen, in denen die Teilnahme von Mitgliedern des 
Aufsichtsrates an einer Hauptversammlung im Wege der 
Bild- und Tonübertragung erfolgen darf. Von dieser Möglich-
keit wird in der Satzung der Gesellschaft bislang kein Ge-
brauch gemacht. Um in dieser Hinsicht künftig flexibel auf 
Fälle reagieren zu können, in denen eine Teilnahme von Mit-
gliedern des Aufsichtsrates an einer Hauptversammlung im 
Wege der Bild- und Tonübertragung angemessen erscheint, 
soll die Satzung entsprechend geändert werden. 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

 In § 10 der Satzung wird folgende neue Ziffer 6 eingefügt, 
die bisherigen Ziffern 6 und 7 werden Ziffern 7 und 8:

 „Mitgliedern des Aufsichtsrates ist die Teilnahme an der 
Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertra-
gung ausnahmsweise in den Fällen gestattet, in denen 
ihnen aufgrund gesetzlicher Einschränkungen oder 
aufgrund ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland die 
persönliche Teilnahme nicht oder nur mit erheblichem 
Aufwand möglich ist oder die Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 
wird (virtuelle Hauptversammlung).“
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I. Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss ge-
mäß § 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6

 Die derzeit bestehende befristete Ermächtigung des Vorstands 
zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien 
(Genehmigtes Kapital 2017) läuft im Mai 2022 aus. Unter Punkt 6 
der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat deshalb 
die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor, das zur 
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen ermäch-
tigt.

 Der Beschlussvorschlag zu diesem Tagesordnungspunkt enthält 
einen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (bei Kapital-
erhöhung gegen Sacheinlagen) bzw. die Ermächtigung zum 
 Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (bei Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlagen). Dabei ist jedoch vorgesehen, dass 
Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts nur in 
beschränktem Umfang möglich sein sollen. Aus dem Genehmig-
ten Kapital 2022 dürfen danach neue Aktien, für die den Aktio-
nären kein Bezugsrecht gewährt wird, zusammengerechnet nur 
bis zu einem Anteil von 20 % des gegenwärtigen Grundkapitals 
(das entspricht den im Beschlussvorschlag genannten 
32.323.054,66 EUR) ausgegeben werden. Auch innerhalb dieses 
Ermächtigungsrahmens soll jedoch eine Ausgabe neuer Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts nur zulässig sein, wenn und 
soweit seit dem 2. Juni 2022 noch nicht Aktien mit einem Anteil 
von 20 % des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind. Für die 
Berechnung dieser 20 %-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals 
zum 2. Juni 2022 oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien maßgebend. Die 20 %- 
Grenze soll sich ferner um den anteiligen Betrag am Grundkapi-
tal verringern, auf den sich Options- oder Wandlungsrechte bzw. 
Options- oder Wandlungspflichten aus Optionsschuldverschrei-
bungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/
oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente beziehen, die seit dem 2. Juni 2022 unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind. Sofern also 
beispielsweise nach dem 2. Juni 2022 bereits Aktien oder 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. Options- oder Wandlungspflichten auf Aktien mit einem 
Anteil von 5 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben worden sind, können aus dem Genehmigten 
Kapital 2022 maximal noch Aktien mit einem Anteil von 15 % des 
Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden. Diese Einschränkung geht über die gesetzlichen Vorga-
ben hinaus. Auf diese Weise sollen die Aktionäre vor einer mög-
lichen übermäßigen Verwässerung ihrer Anteile bei Ausgabe 
neuer Aktien – gleich ob aus genehmigtem oder bedingtem Ka-
pital – geschützt werden. 

 Grundsätzlich muss bei einer Kapitalerhöhung jedem Aktionär 
auf sein Verlangen ein seinem Anteil an dem bisherigen Grund-
kapital entsprechender Teil der neuen Aktien zugeteilt werden 

(Bezugsrecht). So hat jeder Aktionär die Möglichkeit, auch nach 
der Kapitalerhöhung über den gleichen relativen Kapital- und 
Stimmrechtsanteil an der Gesellschaft zu verfügen wie vor der 
Erhöhung.

 Das Bezugsrecht kann nach den gesetzlichen Bestimmungen 
aber auch ganz oder zum Teil ausgeschlossen werden. Von die-
ser Möglichkeit soll – beschränkt auf den zuvor genannten Anteil 
von 20 % des gegenwärtigen Grundkapitals – Gebrauch gemacht 
werden, allerdings in unterschiedlicher Weise:

–  Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen soll das 
Bezugsrecht von vornherein ausgeschlossen sein. Die Gesell-
schaft soll auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, im Rah-
men des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie im Rah-
men des Erwerbs sonstiger einlagefähiger Wirtschaftsgüter, 
die mit einem der vorgenannten Akquisitionsobjekte im Zu-
sammenhang stehen (etwa mit dem Geschäftsbetrieb eines 
zu erwerbenden Unternehmens im Zusammenhang stehende 
gewerbliche Schutzrechte bzw. Immaterialgüterrechte), dem 
Veräußerer als Gegenleistung eine Beteiligung an der Salzgit-
ter AG durch Ausgabe neuer Aktien einzuräumen. So kann 
sich in Verhandlungen durchaus die Notwendigkeit ergeben, 
dem Veräußerer als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien 
bereitstellen zu müssen. Außerdem kann die Gewährung von 
Aktien als Gegenleistung auch unter dem Gesichtspunkt einer 
optimalen Finanzierungsstruktur im Interesse der Gesell-
schaft sein. Die Ermächtigung ermöglicht der Salzgitter AG 
insoweit namentlich, auch größere Akquisitionsobjekte unter 
Einbeziehung dieser Form der Gegenleistung und damit liqui-
ditätsschonend zu erwerben. Die Gesellschaft steht im globa-
len und nationalen Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der La-
ge sein, an den internationalen und nationalen Märkten 
schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört es, derar-
tige Akquisitionen zur Verbesserung der Wettbewerbspositi-
on durchzuführen. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als 
Gegenleistung anzubieten, schafft einen Vorteil im Wettbe-
werb um interessante Akquisitionsobjekte und gewährt den 
notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unter-
nehmensbeteiligungen sowie von sonstigen, mit einem sol-
chen Akquisitionsobjekt im Zusammenhang stehenden, einla-
gefähigen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend nutzen zu 
können. Dazu müssen die neuen Aktien allein dem Veräußerer 
angeboten werden können, wofür ein vollständiger Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre unumgänglich ist. Da 
über solche Akquisitionen häufig kurzfristig entschieden wer-
den muss, kann für die dann erforderliche Sachkapitalerhö-
hung in der Regel nicht erst ein Hauptversammlungsbe-
schluss herbeigeführt werden. Es bedarf deshalb eines 
genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. Die Ausgabe 
von Aktien gegen Sacheinlagen setzt voraus, dass der Wert 
der Sacheinlagen in einem angemessenen Verhältnis zum 

B.  BERICHTE UND ANLAGEN ZUR TAGESORDNUNG
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Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung 
der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben 
und insbesondere ein angemessener Ausgabebetrag für die 
neuen Aktien erzielt wird.

 Bei Einräumung eines Bezugsrechts wären hingegen der Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unterneh-
mensbeteiligungen und von sonstigen, mit einem solchen 
Akqui sitionsobjekt im Zusammenhang stehenden einlagefähi-
gen Wirtschaftsgütern gegen Gewährung neuer Aktien der 
Gesellschaft nicht möglich und die damit für die Gesellschaft 
und die Aktionäre verbundenen Vorteile nicht erreichbar.

– Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen soll den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt wer-
den. Der Vorstand soll jedoch die Möglichkeit erhalten, das 
Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats für bestimm-
te Zwecke oder unter bestimmten Voraussetzungen auszu-
schließen. 

(a)  So können bei der Festlegung des Bezugsverhältnisses 
zwischen der Anzahl der zu beziehenden neuen Aktien je 
einer bestimmten Anzahl alter Aktien Spitzenbeträge ent-
stehen. Für diese soll das Bezugsrecht ausgeschlossen 
werden können. Dieser Ausschluss ermöglicht es, ein tech-
nisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Der 
Ausschluss und der sich daraus ergebende Verwässe-
rungseffekt haben nur einen sehr begrenzten Umfang. Um-
gekehrt ist der Wert solcher Spitzenbeträge für den Aktio-
när in der Regel eher gering. Die als sog. „freie Spitzen“ 
vom Bezugsrecht ausgenommenen neuen Aktien werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

(b)  Des Weiteren soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden 
können, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern von etwaig bereits begebenen oder künftig zu 
begebenden Optionsschuldverschreibungen, Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente (zusammen im Folgenden „Schuldverschreibungen“) 
Bezugsrechte zu gewähren, wenn dies die Bedingungen 
der jeweiligen Schuldverschreibungen als möglichen Ver-
wässerungsschutz zulassen. Schuldverschreibungen sind 
zur Erleichterung der Platzierbarkeit am Kapitalmarkt re-
gelmäßig mit einem Verwässerungsschutz versehen, der 
besagt, dass den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldver-
schreibungen bei nachfolgenden Aktienemissionen mit 
Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des 
Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionä-
ren zusteht. Sie werden, wenn die Gesellschaft von dieser 
Möglichkeit Gebrauch macht, so gestellt, als ob sie ihr Op-
tions- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. 
ihre Options- oder Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies hat 
den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem 
Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. 
Wandlungspreises – einen höheren Ausgabekurs für die bei 

der Optionsausübung oder Wandlung auszugebenden Ak-
tien erzielen kann. Um dies zu erreichen, ist ein teilweiser 
Bezugsrechtsausschluss erforderlich. Auch er hat jedoch 
nur einen begrenzten Umfang.

(c) Dem Vorstand soll es ferner möglich sein, über diese Zwe-
cke hinaus das Bezugsrecht unter den Voraussetzungen 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, um im Falle 
einer erforderlichen oder unternehmerisch sinnvollen Ei-
genkapitalaufnahme durch die Beteiligung eines oder 
mehrerer Investoren die Möglichkeiten des Kapitalmarktes 
besser oder schneller nutzen zu können als bei einem An-
gebot an alle Aktionäre. Nach dem Aktiengesetz ist ein sol-
cher Bezugsrechtsausschluss insbesondere dann zulässig, 
wenn die Kapitalerhöhung 10 % des Grundkapitals nicht 
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Das geneh-
migte Kapital, für welches das Bezugsrecht ausgeschlos-
sen werden können soll, ist auf 6.009.700 neue Aktien be-
schränkt. Das entspricht 16.161.527,33 EUR und somit 10 % 
des derzeitigen Grundkapitals. Falls 10 % des Grundkapi-
tals zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien einer 
geringeren Anzahl von Aktien als 6.009.700 entsprechen, 
ist die Ermächtigung auf neue Stückaktien mit einem An-
teil von 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe 
der neuen Aktien beschränkt. Außerdem wird der Vorstand 
– wie in der Ermächtigung im Einzelnen festgelegt – die 
Grenze von 10 % des Grundkapitals für die Summe aller Be-
zugsrechtsausschlüsse gemäß oder in sinngemäßer An-
wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beachten.

 Der Vorstand wird damit in die Lage versetzt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats kurzfristig und zu einem nahe am 
Börsenpreis der Aktien liegenden Emissionspreis neue 
Mittel für die Gesellschaft zu beschaffen und deren Kapi-
talbasis zu stärken. Die Platzierung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre eröffnet die Möglichkeit, einen 
deutlich höheren Mittelzufluss je neuer Aktie als im Falle 
einer Emission mit Bezugsrecht zu realisieren. Maßgeb-
lich hierfür ist, dass die Gesellschaft durch den Ausschluss 
des Bezugsrechts die notwendige Flexibilität erhält, um 
kurzfristig günstige Börsensituationen wahrzunehmen. 
Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG bei Einräumung eines Be-
zugsrechts eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis 
zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der Vola-
tilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein 
Marktrisiko, insbesondere Kursänderungsrisiko, über meh-
rere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festle-
gung des Veräußerungspreises und so zu nicht marktnahen 
Konditionen führen kann. Schließlich kann die Gesellschaft 
bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der 
Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige 
Marktverhältnisse reagieren. Im Gegensatz zu einer Emis-
sion mit Bezugsrecht der Aktionäre kann der Ausgabepreis 
bei Ausschluss des Bezugsrechts erst unmittelbar vor der 
Platzierung festgesetzt und damit ein Kursänderungsrisiko 
für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden werden. Dies 
führt in der Regel zu höheren Erlösen je neuer Aktie zum 
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Wohl der Gesellschaft. Im Übrigen können mit Hilfe einer 
derartigen Platzierung neue Aktionärsgruppen im In- und 
Ausland gewonnen werden. Bei der Zuteilung der Aktien an 
einen oder mehrere Investoren wird sich der Vorstand aus-
schließlich am Unternehmensinteresse orientieren.

 Dem Schutzbedürfnis der Aktionäre wird weiter durch die 
Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unter 
dem Börsenpreis Rechnung getragen. Bei Ausnutzung der 
Ermächtigung wird der Vorstand einen etwaigen Abschlag 
vom dann maßgeblichen Börsenpreis so niedrig bemessen, 
wie dies nach den zum Zeitpunkt der endgültigen Festset-
zung des Ausgabebetrages vorherrschenden Marktbedin-
gungen möglich ist. Durch die Ausnutzung dieser Ermäch-
tigung sinken zwar die relative Beteiligungsquote und der 
relative Stimmrechtsanteil der vorhandenen Aktionäre, 
diese haben aber die Möglichkeit, ihren relativen Anteil am 
Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Be-
dingungen im Wege des Erwerbs der erforderlichen Aktien 
über die Börse aufrechtzuerhalten.

 Insgesamt soll damit sichergestellt werden, dass in Über-
einstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimm-
rechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals angemessen gewahrt werden, während der Gesell-
schaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungs-
spielräume eröffnet werden.

(d) Schließlich soll das Bezugsrecht im Falle der Ausgabe von 
Belegschaftsaktien ausgeschlossen sein. Die Möglichkeit 
der Ausgabe neuer Aktien an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft sieht das Aktiengesetz ausdrücklich vor. Dafür muss 
das Bezugsrecht der Aktionäre zwangsläufig ausgeschlos-
sen werden. 

 Durch die Ausgabe von Belegschaftsaktien an Arbeitneh-
mer der Salzgitter AG oder von mit ihr verbundenen Unter-
nehmen soll auch in Zukunft – wie in der Vergangenheit 
– die Möglichkeit bestehen, die Mitarbeiter in angemesse-
nem Umfang am wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns, zu 
dem sie auch im Interesse der Aktionäre maßgeblich bei-
getragen haben, zu beteiligen. Die Ausgabe von Beleg-
schaftsaktien stellt eine geeignete Maßnahme dar, um so-
wohl die Anerkennung der von den Mitarbeitern erbrachten 
Leistungen zu dokumentieren als auch Leistungsanreize 
im Hinblick auf ihr zukünftiges Engagement zum Nutzen 
des Unternehmens zu schaffen. Die Bereitschaft zur Über-
nahme von Mitverantwortung und die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen können auf diese Art 
und Weise noch weiter gesteigert und ihre Bindung an das 
Unternehmen erhöht werden. Im Interesse der Aktionäre 
ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss inso-
weit auf 3.004.850 neue Stückaktien beschränkt, was 5 % 
des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Falls 5 % 
des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 
Aktien einer geringeren Anzahl von Aktien als 3.004.850 
entsprechen, ist die Ermächtigung auf neue Stückaktien 
mit einem Anteil von 5 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 

der Ausgabe der neuen Aktien beschränkt. Bei der Ausga-
be der Aktien können Sonderkonditionen gewährt werden, 
damit eine möglichst breite und umfangreiche Beteiligung 
der Mitarbeiter am Unternehmen erzielt wird. Insbesonde-
re können solche Sonderkonditionen gewährt werden, die 
aufgrund der jeweils anwendbaren Regelungen die Mitar-
beiterkapitalbeteiligung steuerlich privilegieren bzw. för-
dern. Nur durch für die Mitarbeiter attraktive Sonderkondi-
tionen können eine möglichst breite und umfangreiche 
Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen und damit 
eine größtmögliche Identifikation mit dem Konzern und 
eine Bindung an das jeweilige Konzernunternehmen er-
reicht werden. Davon profitiert die Gesellschaft ebenso 
wie ihre Aktionäre. Die Belegschaftsaktien sollen auch in 
der Weise ausgegeben werden können, dass die auf sie zu 
leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses 
gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 
Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen können. 
Diese Möglichkeit und die dabei einzuhaltenden Vorausset-
zungen regelt § 204 Abs. 3 AktG.

 Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des neuen Genehmigten 
Kapitals 2022 bestehen derzeit nicht. Entsprechende Vorrats-
beschlüsse mit einer Ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts sind üblich. Wenn die Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2022 in Betracht kommt, wird der Vorstand jeweils im 
Einzelfall prüfen, ob er von der Möglichkeit der Kapitalerhöhung 
unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird 
die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeu-
gung gelangt, dass die Ausgabe von Aktien der Salzgitter AG in 
ihrem wohlverstandenen Interesse liegt und auch unter Berück-
sichtigung des eintretenden Verwässerungseffekts gerechtfer-
tigt ist. Der Aufsichtsrat wird die erforderliche Zustimmung zur 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 nur erteilen, wenn 
er ebenfalls zu dieser Überzeugung gelangt.

 
II. Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss bei 

der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 
Tagesordnungspunkt 7

 Die Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente 
(zusammen im Folgenden „Schuldverschreibungen“) bietet at-
traktive Finanzierungsmöglichkeiten. Die bestehende Ermächti-
gung der Hauptversammlung vom 1. Juni 2017 zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen läuft am 31. Mai 2022 aus. 

 Die Begebung von Schuldverschreibungen bietet für die Salzgit-
ter AG zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- 
und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit, je nach Marktlage 
attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen 
und hierdurch die Voraussetzungen für die künftige geschäftli-
che Entwicklung zu schaffen. Die Einräumung von Options- bzw. 
Wandlungsrechten eröffnet der Gesellschaft die zusätzliche 
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Chance, dass ihr die durch Ausgabe von Schuldverschreibungen 
aufgenommenen Gelder zum Teil als Eigenkapital erhalten blei-
ben. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche 
Flexibilität, je nach Marktlage den deutschen Kapitalmarkt oder, 
insbesondere über in Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen, 
auch den internationalen Kapitalmarkt in Anspruch zu nehmen. 

 Die Aufnahme von Fremdkapital in Form von Schuldverschrei-
bungen kann zur Diversifizierung und Stärkung der Finanzie-
rungsstruktur beitragen, wobei je nach der konkreten Ausge-
staltung des Finanzierungsinstruments dieses teilweise 
Eigenkapitalcharakter haben kann. Die erzielten Options- bzw. 
Wandlungsprämien sowie eine mögliche Eigenkapitaleinstufung 
kommen der Kapitalbasis der Gesellschaft zugute. Die ferner 
vorgesehenen Möglichkeiten, neben der Einräumung von Opti-
ons- oder Wandlungsrechten auch Options- bzw. Wandlungs-
pflichten zu begründen bzw. Optionsschuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen zu kombinieren, erweitert den 
Spielraum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstru-
mente.

 Bei dem zu diesem Tagesordnungspunkt vorgeschlagenen Er-
mächtigungsbeschluss ist hinsichtlich des Bezugsrechtsaus-
schlusses zu unterscheiden: In erster Linie wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Juni 
2027 einmalig oder mehrmals Schuldverschreibungen auszuge-
ben und den jeweiligen Teilschuldverschreibungen Options- 
bzw. Wandlungsrechte beizufügen, die die Erwerber nach nähe-
rer Maßgabe der Anleihebedingungen berechtigen, Aktien der 
Salzgitter AG in einer Gesamtzahl von bis zu 30.048.499 Stück zu 
beziehen. Diese Ermächtigung lässt insoweit das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre unberührt. Um die Abwicklung zu 
erleichtern, soll allerdings von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht werden können, die Schuldverschreibungen an ein Kre-
ditinstitut oder mehrere Kreditinstitute oder ein Konsortium 
von Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung auszuge-
ben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend 
ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im Sin-
ne von § 186 Abs. 5 AktG).

 Im Rahmen dieser allgemeinen Ermächtigung wird der Vorstand 
aber auch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Recht der Aktionäre zum Bezug der Schuldver-
schreibungen auszuschließen, jedoch nur in bestimmten Gren-
zen, und zwar zum einen nur in sehr begrenztem Umfang für 
zwei bestimmte Zwecke und zum anderen in größerem Umfang 
nur unter bestimmten engen Voraussetzungen. 

 Bei einem Ausschluss in nur sehr begrenztem Umfang soll das 
Bezugsrecht lediglich so weit ausgeschlossen werden können, 
wie dies nötig ist, um bei der Festlegung des Bezugsverhältnis-
ses etwa entstehende Spitzenbeträge ausgleichen zu können 
oder um den Inhabern bzw. Gläubigern (zusammen im Folgenden 
„Inhaber“) von bereits begebenen Schuldverschreibungen Be-
zugsrechte gewähren zu können. Spitzenbeträge ergeben sich 
aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der Dar-
stellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses. Ein Ausschluss 

des Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung 
der Kapitalmaßnahme, insbesondere des Bezugsrechts der Ak-
tionäre. Der Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber von 
bereits begebenen Schuldverschreibungen erfolgt mit Rück-
sicht auf den Verwässerungsschutz, der ihnen nach den Bedin-
gungen im Falle einer Ausgabe von Schuldverschreibungen 
durch die Gesellschaft zusteht. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts bei Ausnutzung dieser Ermächtigung ist eine Alternative 
zu einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises, die 
sonst vorzunehmen wäre. Auf diese Weise wird insgesamt ein 
höherer Mittelzufluss ermöglicht. Die als sog. „freie Spitzen“ vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldver-
schreibungen werden entweder durch Verkauf über die Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet.

 Bei einem darüber hinausgehenden Bezugsrechtsausschluss 
für Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht 
bzw. -pflicht wird von der vom Gesetzgeber in den §§ 221 Abs. 4 
Satz 2 und 186 Abs. 3 Satz 4 AktG geschaffenen Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, das Bezugsrecht auszuschließen, „wenn die 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zehn vom Hundert des 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Bör-
senpreis nicht wesentlich unterschreitet“. Die Zahl der Aktien, 
die auf Schuldverschreibungen entfallen, für welche das Be-
zugsrecht gemäß den §§ 221 Abs. 4 Satz 2 und 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgeschlossen werden können soll, ist auf einen Anteil 
von 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum 
Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung beschränkt. Das 
entspricht gegenwärtig 6.009.700 neuen Aktien. Darüber hinaus 
wird der Vorstand die Grenze von 10 % des Grundkapitals für die 
Summe aller Bezugsrechtsausschlüsse in direkter oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt be-
achten. 

 Der Vorstand wird im Übrigen bei der Festlegung des Ausgabe-
preises den nach anerkannten finanzmathematischen Metho-
den ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschrei-
bung nicht wesentlich unterschreiten und dadurch sicherstel- 
len, dass auch insoweit die Voraussetzungen des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG beachtet werden.

 Der Vorstand wird damit in die Lage versetzt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats kurzfristig und schnell die Kapitalmärkte zur 
Stärkung der Kapitalbasis in Anspruch zu nehmen und durch 
eine marktnahe Festlegung der Konditionen optimale Bedingun-
gen zu erzielen. Die Platzierung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre eröffnet die Möglichkeit, einen deutlich 
höheren Mittelzufluss je Schuldverschreibung als im Falle einer 
Emission mit Bezugsrecht zu realisieren. Maßgeblich hierfür ist, 
dass die Gesellschaft durch den Ausschluss des Bezugsrechts 
die notwendige Flexibilität erhält, um kurzfristig günstige Bör-
sensituationen wahrzunehmen. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG 
bei Einräumung eines Bezugsrechts eine Veröffentlichung des 
Bezugspreises (und damit bei Schuldverschreibungen deren 
Konditionen) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Ange-
sichts der Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch 
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dann ein Marktrisiko, insbesondere Kursänderungsrisiko, über 
mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung 
der Schuldverschreibungsbedingungen und so zu nicht markt-
nahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugs-
rechts wegen der Ungewissheit über dessen Ausübung (Bezugs-
verhalten) die erfolgreiche Platzierung gefährdet, jedenfalls aber 
mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann die 
Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der 
Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. un-
günstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist z. B. rückläu-
figen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu 
einer für die Gesellschaft ungünstigen Kapitalbeschaffung füh-
ren können. Im Übrigen können mit Hilfe einer derartigen Plat-
zierung neue Investoren im In- und Ausland gewonnen werden. 
Bei der Zuteilung der Schuldverschreibungen an einen oder 
mehrere Investoren wird sich der Vorstand ausschließlich am 
Unternehmensinteresse orientieren.

 Dem Schutzbedürfnis der Aktionäre wird weiter durch die Fest-
legung des Ausgabepreises nicht wesentlich unter dem Markt-
wert der Schuldverschreibung Rechnung getragen. Hierdurch 
wird eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wer-
tes der Aktien verhindert. Ob ein Verwässerungseffekt eintritt, 
kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis 
der Schuldverschreibungen nach anerkannten finanzmathema-
tischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis vergli-
chen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung des Vorstands 
dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypotheti-
schen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldver-
schreibungen, ist nach Sinn und Zweck der Regelung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss zulässig. In die-
sem Fall liegt der Wert eines Bezugsrechts praktisch bei Null. 
Den Aktionären entsteht folglich durch den Ausschluss des Be-
zugsrechts kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil. So-
weit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen 
hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstüt-
zung durch Dritte bedienen. So kann etwa ein die Emission be-
gleitendes Kreditinstitut in geeigneter Form versichern, dass 
eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien nicht 
zu erwarten ist. 

 Eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit die Ver-
meidung einer nennenswerten Wertverwässerung können auch 
erfolgen, indem der Vorstand ein sog. Bookbuilding-Verfahren 
durchführt. Bei diesem Verfahren werden die Investoren gebe-
ten, auf der Grundlage vorläufiger Anleihebedingungen Kaufan-
träge zu übermitteln und dabei z. B. den für marktgerecht er-
achteten Zinssatz und/oder andere ökonomische Komponenten 
zu spezifizieren. Nach Abschluss der Bookbuilding-Periode wer-
den auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufan-
träge die bis dahin noch offenen Bedingungen, z. B. der Zins-
satz, marktgerecht gemäß dem Angebot und der Nachfrage 
festgelegt. Auf diese Weise wird der Gesamtwert der Schuldver-
schreibungen marktnah bestimmt. Durch ein solches Bookbuil-
ding-Verfahren kann der Vorstand sicherstellen, dass eine nen-
nenswerte Verwässerung des Werts der Aktien durch den 
Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt.

 Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am 
Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingun-
gen im Wege des Erwerbs der erforderlichen Aktien über die 
Börse aufrechtzuerhalten.

 Zudem soll das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldver-
schreibungen durch den Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ausgeschlossen werden können, wenn die Ausgabe 
der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen bzw. -leistun-
gen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unterneh-
men, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder 
sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den 
Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften 
ausgegeben werden. Voraussetzung ist, dass der Wert der 
Sacheinlage bzw. -leistung in einem angemessenen Verhältnis 
zum Wert der Schuldverschreibung steht. Im Fall von Schuldver-
schreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht bzw. Options- 
oder Wandlungspflicht (bzw. Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht, Optionsrecht oder 
Wandlungs- bzw. Optionspflicht oder einem Andienungsrecht 
der Gesellschaft bzw. Kombinationen dieser Instrumente) ist der 
nach anerkannten Methoden ermittelte theoretische Marktwert 
maßgeblich. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen 
Sacheinlage bzw. -leistung eröffnet die Möglichkeit, die Schuld-
verschreibungen in geeigneten Einzelfällen als Akquisitions-
währung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen ein-
setzen zu können. Hiermit wird als Ergänzung zum genehmigten 
Kapital der Spielraum geschaffen, sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betei-
ligungen an Unternehmen liquiditätsschonend nutzen zu kön-
nen. Auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzie-
rungsstruktur kann sich ein solches Vorgehen nach den 
Umständen des Einzelfalls anbieten.

 Eine Ausgabe von mit Options- oder Wandlungsrecht bzw. Opti-
ons- oder Wandlungspflicht ausgestatteten Schuldverschrei-
bungen unter Ausschluss des Bezugsrechts darf aber nur erfol-
gen, wenn und soweit seit dem 2. Juni 2022 noch nicht Aktien 
mit einem Anteil von 20 % des Grundkapitals aus genehmigtem 
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden 
sind. Für die Berechnung dieser 20 %-Grenze ist die Höhe des 
Grundkapitals zum 2. Juni 2022 oder – falls dieser Wert geringer 
ist – zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien maßgebend. 
Die 20 %-Grenze soll sich ferner um den anteiligen Betrag am 
Grundkapital verringern, auf den sich Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten aus Schuldver-
schreibungen beziehen, die seit dem 2. Juni 2022 unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind. Sofern also 
beispielsweise bereits Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
2022 oder Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. Options- oder Wandlungspflichten auf Aktien 
mit einem Anteil in Höhe von 15 % des Grundkapitals unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, können auf 
Grundlage der vorgeschlagenen Ermächtigung maximal noch 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
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bzw. Options- oder Wandlungspflichten auf Aktien mit einem 
Anteil von 5 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden. Diese Einschränkung geht über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus. Auf diese Weise soll die Beein-
trächtigung der Aktionäre in engen Grenzen gehalten werden, 
und die Aktionäre sollen vor einer möglichen übermäßigen Ver-
wässerung ihrer Anteile bei Ausgabe neuer Aktien – gleich ob 
aus genehmigtem oder bedingtem Kapital – geschützt werden.

 Soweit schließlich Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen ohne Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht aus-
gegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Ge-
winnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet 
sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft be-
gründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös oder Gewinn 
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 
Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Di-
vidende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzin-
sung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinn-
schuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung 
aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen 
entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, 
resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nach-

teile für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. Gewinnschuld-
verschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und 
auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der 
Gesellschaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, dass die 
Verzinsung vom Vorliegen eines Jahresüberschusses, eines Bi-
lanzgewinns oder einer Dividende abhängt. Hingegen wäre eine 
Regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahresüberschuss, 
ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere Dividende zu einer 
höheren Verzinsung führen würde. Mithin werden durch die Aus-
gabe der Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen also 
weder das Stimmrecht noch die Beteiligung der Aktionäre an 
der Gesellschaft und deren Gewinn verändert bzw. verwässert. 
Zudem ergibt sich infolge der marktgerechten Ausgabebedin-
gungen, die für diesen Fall des Bezugsrechtsausschlusses ver-
bindlich vorgeschrieben sind, kein nennenswerter Bezugs-
rechtswert.

 Die vorgeschlagene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 
bis zu 80.807.636,65 EUR ist ausschließlich dazu bestimmt, die 
Ausgabe der bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten oder An-
dienungsrechten erforderlichen Aktien der Salzgitter AG sicher-
zustellen, soweit diese benötigt und nicht etwa ein genehmigtes 
Kapital oder eigene Aktien oder andere Erfüllungsformen einge-
setzt werden.
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1.  Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstandes

Der Aufsichtsrat hat die Vergütung des Vorstandes mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2019 auf die in diesem Vergütungsbericht be-
schriebene Systematik angepasst. Der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2020 wurde das Vergütungssystem gemäß § 120a 
Abs. 1 AktG zur Abstimmung vorgelegt und von ihr mit einer Mehrheit von 98,56 % gebilligt. Das Vergütungssystem galt für alle im Ge-
schäftsjahr 2021 aktiven und ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder.

Die Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder bemisst sich nach ihrer Aufgabe und persönlichen Leistung sowie nach dem Erfolg des 
Unternehmens. Ihre Höhe orientiert sich insgesamt an der Üblichkeit der Vergütung im Vergleichsumfeld. Als Vergleichsgruppe anderer 
Unternehmen wurden 2017 die im Deutschen Mid Cap-Aktienindex (MDAX) der Deutsche Börse AG vertretenen Unternehmen herangezo-
gen, zu denen die Salzgitter AG zu dieser Zeit gehörte. Der Aufsichtsrat hält die Heranziehung dieser Vergleichsgruppe nach wir vor für 
angemessen.

Die Vorstandsvergütung setzt sich aus der festen Vergütung, bestehend aus der Grundvergütung, den Nebenleistungen und der Altersver-
sorgungszusage, und der variablen Vergütung zusammen (vgl. Schaubild 1):

Schaubild 1: Die Komponenten der Vorstandsvergütung im Überblick

1.1  Feste Vergütung

1.1.1  Grundvergütung

Die Grundvergütung wird in Form eines zwischen Aufsichtsrat und Vorstandsmitglied individuell im Vorstandsanstellungsvertrag verein-
barten Geldbetrages pro Jahr gewährt, auszuzahlen in zwölf gleichen monatlichen Teilbeträgen jeweils zum Monatsende (Monatsgehäl-
ter).

1.1.2  Nebenleistungen

Die Nebenleistungen beinhalten Sachbezüge wie die Gewährung der privaten Nutzung eines Dienstwagens, den Aufwand für eine kollekti-
ve Unfallversicherung, die Kostenübernahme für Vorsorgeuntersuchungen, Sitzungsgelder bei konzerninternen Aufsichtsratsmandaten 
sowie gegebenenfalls pauschaliert versteuerte Sachbezüge.

1.1.3  Altersversorgungszusage

Die Zusagen für die betriebliche Altersversorgung (Pensionszusagen) sind unterschiedlich:

Für die Zeit bis zum 31. Dezember 2018 wurde allen seinerzeit bereits für die Gesellschaft tätigen Vorstandsmitgliedern die Zahlung einer 
Pension zugesagt, deren Höhe von der Dauer der Konzernzugehörigkeit und der jeweiligen Grundvergütung abhängt (leistungsorientierte 
Zusage). Die Zahlung kann ab Vollendung des 65. Lebensjahres beansprucht werden. Für das Vorstandsmitglied Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 
besteht diese Zusage auch für die Zeit nach dem 31. Dezember 2018. Im Rahmen dieser Zusage wird Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann, falls er 
vor Vollendung des 65. Lebensjahres ausscheidet, so gestellt, als ob er das 65. Lebensjahr vollendet hätte. Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 
bezieht daher seit Juli 2021 die ihm zugesagte Altersversorgungsleistung. Die zugunsten der Vorstandsmitglieder Becker und Kieckbusch 
am 31. Dezember 2018 bestehenden Versorgungszusagen sind zu diesem Datum festgeschrieben und ab 1. Januar 2019 durch die im Fol-
genden dargestellte beitragsorientierte Zusage ergänzt worden. 

Für die Zeit ab dem 1. Januar 2019 ist den Vorstandsmitgliedern Becker und Kieckbusch sowie Herrn Groebler ab Anstellungsbeginn zuge-
sagt, dass das Unternehmen ihnen für jedes Jahr der Vorstandstätigkeit einen bestimmten Geldbetrag auf einem Versorgungskonto zur 

Salzgitter AG – Hauptversammlung 2022 

 

 
  Seite 25 von Fehler! Unbekanntes Schalterargument. 
 

1. Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstandes 

Der Aufsichtsrat hat die Vergütung des Vorstandes mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2019 auf die in die-
sem Vergütungsbericht beschriebene Systematik angepasst. Der ordentlichen Hauptversammlung am 8. 
Juli 2020 wurde das Vergütungssystem gemäß § 120a Abs. 1 AktG zur Abstimmung vorgelegt und von ihr 
mit einer Mehrheit von 98,56 % gebilligt. Das Vergütungssystem galt für alle im Geschäftsjahr 2021 aktiven 
und ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder. 

Die Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder bemisst sich nach ihrer Aufgabe und persönlichen Leis-
tung sowie nach dem Erfolg des Unternehmens. Ihre Höhe orientiert sich insgesamt an der Üblichkeit der 
Vergütung im Vergleichsumfeld. Als Vergleichsgruppe anderer Unternehmen wurden 2017 die im Deut-
schen Mid-Cap-Aktienindex (MDAX) der Deutsche Börse AG vertretenen Unternehmen herangezogen, zu 
denen die Salzgitter AG zu dieser Zeit gehörte. Der Aufsichtsrat hält die Heranziehung dieser Vergleichs-
gruppe nach wir vor für angemessen. 

Die Vorstandsvergütung setzt sich aus der festen Vergütung, bestehend aus der Grundvergütung, den Ne-
benleistungen und der Altersversorgungszusage, und der variablen Vergütung zusammen (vgl. Schaubild 
1): 

Schaubild 1: Die Komponenten der Vorstandsvergütung im Überblick 

 

1.1 Feste Vergütung 

1.1.1 Grundvergütung 

Die Grundvergütung wird in Form eines zwischen Aufsichtsrat und Vorstandsmitglied individuell im Vor-
standsanstellungsvertrag vereinbarten Geldbetrages pro Jahr gewährt, auszuzahlen in zwölf gleichen mo-
natlichen Teilbeträgen jeweils zum Monatsende (Monatsgehälter). 

1.1.2 Nebenleistungen 

Die Nebenleistungen beinhalten Sachbezüge wie die Gewährung der privaten Nutzung eines Dienstwagens, 
den Aufwand für eine kollektive Unfallversicherung, die Kostenübernahme für Vorsorgeuntersuchungen, Sit-
zungsgelder bei konzerninternen Aufsichtsratsmandaten sowie gegebenenfalls pauschaliert versteuerte 
Sachbezüge. 

1.1.3 Altersversorgungszusage 

Die Zusagen für die betriebliche Altersversorgung (Pensionszusagen) sind unterschiedlich: 

Für die Zeit bis zum 31. Dezember 2018 wurde allen seinerzeit bereits für die Gesellschaft tätigen Vorstands-
mitgliedern die Zahlung einer Pension zugesagt, deren Höhe von der Dauer der Konzernzugehörigkeit und der 



BERICHTE UND ANLAGEN ZUR TAGESORDNUNG Hauptve rsammlung  2022   -   Sa l zg i t te r  AG 19

Verfügung stellt (beitragsorientierte Zusage). Der jährliche Versorgungsbeitrag beträgt derzeit für Herrn Groebler 342 T€ und für die Her-
ren Becker und Kieckbusch jeweils 180 T€. Auf dem Versorgungskonto wird zusätzlich eine garantierte jährliche Zinsgutschrift berück-
sichtigt, die sich nach dem jeweils gültigen gesetzlichen Höchstrechnungszins für die Lebensversicherungswirtschaft gemäß Deckungs-
rückstellungsverordnung richtet (Garantiezins). Der Geldbetrag wird analog dem in den Bedingungen zur Entgeltumwandlung im Salzgitter 
Konzern (Modell SZAG) festgelegten Lebenszyklusmodell und unter Berücksichtigung der vom Anlageausschuss zur betrieblichen Alters-
versorgung im Salzgitter Konzern bestimmten Wertpapiere angelegt. Sollten durch die Anlage höhere Zinsen nach Steuern erzielt werden 
als der Garantiezins, werden diese bei Eintritt des Versorgungsfalls gutgeschrieben.

Scheidet das Vorstandsmitglied zu oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung aus den Diensten 
der Gesellschaft aus, so erhält das Vorstandsmitglied das Versorgungsguthaben als einmaliges Alterskapital oder auf Antrag in zehn Jah-
resraten. Scheidet das Vorstandsmitglied vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus, so behält das Vorstandsmitglied eine unverfallbare 
Anwartschaft aus dem Versorgungskonto gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Betriebsrentengesetzes. Das Vorstandsmitglied er-
hält auf Antrag ein vorgezogenes Alterskapital frühestens nach Vollendung des 62. Lebensjahres.

1.2  Variable Vergütung

Die variable Vergütung setzt das Erreichen von Zielen voraus. Sie besteht zum einen aus einem Jahresbonus und zum anderen aus einem 
Performance-Bonus (Performance Cash Award). Für den Jahresbonus ist im Vorstandsanstellungsvertrag ein Zielbonus vereinbart, für 
den Performance-Bonus ein Zielbetrag (vgl. Schaubild 2).

Schaubild 2: Die Komponenten der variablen Vergütung im Überblick

 

1.2.1  Jahresbonus

Voraussetzung für die Auszahlung des Jahresbonus ist zu 70 % das Erreichen eines finanziellen Erfolgsziels, gemessen am operativen 
Ergebnis vor Steuern (Earnings before Taxes (EBT)), und zu 30 % die individuelle Leistung, gemessen an qualitativen Kriterien, die vom 
Aufsichtsrat zu Beginn eines jeden Jahres bezogen auf das jeweilige Jahr festgelegt werden (vgl. Schaubild 3). 

Schaubild 3: Funktionsweise des Jahresbonus

Zur Ermittlung des Auszahlungsfaktors für das Erfolgsziel EBT wird das im jeweiligen Geschäftsjahr erzielte EBT mit dem EBT des vor-
ausgehenden Geschäftsjahres verglichen (vgl. Schaubild 4). Bei einem gleichbleibenden EBT gegenüber dem Vorjahr beträgt der Auszah-
lungsfaktor 100 % des im Vorstandsanstellungsvertrag vereinbarten Zielbonus. Wird das EBT gegenüber dem Vorjahr um 50 % gesteigert, 
so wird der maximale Auszahlungsfaktor von 150 % erreicht. Bei einem EBT von – 50 % gegenüber dem Vorjahr wird der Mindestauszah-
lungsfaktor von 50 % erreicht. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Punkten werden linear interpoliert. Wird der Mindestauszah-

Salzgitter AG – Hauptversammlung 2022 

 

 
  Seite 26 von Fehler! Unbekanntes Schalterargument. 
 

jeweiligen Grundvergütung abhängt (leistungsorientierte Zusage). Die Zahlung kann ab Vollendung des 65. Le-
bensjahres beansprucht werden. Für das Vorstandsmitglied Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann besteht diese Zusage 
auch für die Zeit nach dem 31. Dezember 2018. Im Rahmen dieser Zusage wird Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann, 
falls er vor Vollendung des 65. Lebensjahres ausscheidet, so gestellt, als ob er das 65. Lebensjahr vollendet 
hätte. Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann bezieht daher seit Juli 2021 die ihm zugesagte Altersversorgungsleistung. 
Die zugunsten der Vorstandsmitglieder Becker und Kieckbusch am 31. Dezember 2018 bestehenden Versor-
gungszusagen sind zu diesem Datum festgeschrieben und ab 1. Januar 2019 durch die im Folgenden darge-
stellte beitragsorientierte Zusage ergänzt worden.  

Für die Zeit ab dem 1. Januar 2019 ist den Vorstandsmitgliedern Becker und Kieckbusch sowie Herrn Groebler 
ab Anstellungsbeginn zugesagt, dass das Unternehmen ihnen für jedes Jahr der Vorstandstätigkeit einen be-
stimmten Geldbetrag auf einem Versorgungskonto zur Verfügung stellt (beitragsorientierte Zusage). Der jähr-
liche Versorgungsbeitrag beträgt derzeit für Herrn Groebler 342 T€ und für die Herren Becker und Kieckbusch 
jeweils 180 T€. Auf dem Versorgungskonto wird zusätzlich eine garantierte jährliche Zinsgutschrift berück-
sichtigt, die sich nach dem jeweils gültigen gesetzlichen Höchstrechnungszins für die Lebensversicherungs-
wirtschaft gemäß Deckungsrückstellungsverordnung richtet (Garantiezins). Der Geldbetrag wird analog dem 
in den Bedingungen zur Entgeltumwandlung im Salzgitter-Konzern (Modell SZAG) festgelegten Lebenszyklus-
modell und unter Berücksichtigung der vom Anlageausschuss zur betrieblichen Altersversorgung im Salzgit-
ter-Konzern bestimmten Wertpapiere angelegt. Sollten durch die Anlage höhere Zinsen nach Steuern erzielt 
werden als der Garantiezins, werden diese bei Eintritt des Versorgungsfalls gutgeschrieben. 

Scheidet das Vorstandsmitglied zu oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung aus den Diensten der Gesellschaft aus, so erhält das Vorstandsmitglied das Versorgungsgutha-
ben als einmaliges Alterskapital oder auf Antrag in zehn Jahresraten. Scheidet das Vorstandsmitglied vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze aus, so behält das Vorstandsmitglied eine unverfallbare Anwartschaft aus dem 
Versorgungskonto gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Betriebsrentengesetzes. Das Vorstandsmitglied 
erhält auf Antrag ein vorgezogenes Alterskapital frühestens nach Vollendung des 62. Lebensjahres. 

1.2 Variable Vergütung 

Die variable Vergütung setzt das Erreichen von Zielen voraus. Sie besteht zum einen aus einem Jahresbo-
nus und zum anderen aus einem Performance-Bonus (Performance Cash Award). Für den Jahresbonus ist 
im Vorstandsanstellungsvertrag ein Zielbonus vereinbart, für den Performance-Bonus ein Zielbetrag (vgl. 
Schaubild 2). 

Schaubild 2: Die Komponenten der variablen Vergütung im Überblick 
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1.2.1 Jahresbonus 

Voraussetzung für die Auszahlung des Jahresbonus ist zu 70 % das Erreichen eines finanziellen Erfolgs-
ziels, gemessen am operativen Ergebnis vor Steuern (Earnings before Taxes (EBT)), und zu 30 % die indivi-
duelle Leistung, gemessen an qualitativen Kriterien, die vom Aufsichtsrat zu Beginn eines jeden Jahres 
bezogen auf das jeweilige Jahr festgelegt werden (vgl. Schaubild 3).  

Schaubild 3: Funktionsweise des Jahresbonus 

 

Zur Ermittlung des Auszahlungsfaktors für das Erfolgsziel EBT wird das im jeweiligen Geschäftsjahr er-
zielte EBT mit dem EBT des vorausgehenden Geschäftsjahres verglichen (vgl. Schaubild 4). Bei einem 
gleichbleibenden EBT gegenüber dem Vorjahr beträgt der Auszahlungsfaktor 100 % des im Vorstandsan-
stellungsvertrag vereinbarten Zielbonus. Wird das EBT gegenüber dem Vorjahr um 50 % gesteigert, so wird 
der maximale Auszahlungsfaktor von 150 % erreicht. Bei einem EBT von – 50 % gegenüber dem Vorjahr 
wird der Mindestauszahlungsfaktor von 50 % erreicht. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Punk-
ten werden linear interpoliert. Wird der Mindestauszahlungsfaktor unterschritten, beträgt der Auszah-
lungsfaktor 0 %. Ist das EBT im zweiten Jahr in Folge negativ oder ist das EBT des Vorjahres oder des ak-
tuellen Geschäftsjahres kleiner als 1 Mio. €, kann der Aufsichtsrat die Zielerreichung nach billigem Ermes-
sen festlegen. Das Gleiche gilt, wenn ein außergewöhnliches Ereignis dazu führt, dass das Vorstandsmit-
glied einen höheren oder niedrigeren Auszahlungsbetrag als den Betrag erhalten würde, der ihm ohne die-
ses außergewöhnliche Ereignis zugestanden hätte, ohne dass dies durch die Leistung des Vorstandsmit-
glieds gerechtfertigt wäre. Wird im Vorjahr ein positives EBT erzielt und im jeweiligen Geschäftsjahr ein 
negatives EBT, so beträgt der Auszahlungsfaktor 0 %. 

Schaubild 4: Bonuskurve EBT-Ziel Jahresbonus 

 

Bei der Festlegung der Kriterien für die individuelle Leistung kann der Aufsichtsrat eine Reihe von be-
stimmten Aspekten berücksichtigen, etwa die strategische Unternehmensentwicklung, besondere Pro-
jekte, die Arbeitssicherheit oder die Mitarbeiterentwicklung. Die individuelle Leistung wird nach Ablauf des 
Geschäftsjahres durch den Aufsichtsrat anhand der zuvor festgelegten Kriterien beurteilt. Der Grad der 
Zielerreichung kann vom Aufsichtsrat anhand der jährlich jeweils neu festgelegten Beurteilungskriterien 
linear zwischen 0 % und 150 % festgestellt werden. 

Der Jahresbonus wird zu 50 % nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt (einjährige variable 
Vergütung). Die verbleibenden 50 % (Ausgangswert) des Jahresbonus werden einbehalten und für einen 
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lungsfaktor unterschritten, beträgt der Auszahlungsfaktor 0 %. Ist das EBT im zweiten Jahr in Folge negativ oder ist das EBT des Vorjah-
res oder des aktuellen Geschäftsjahres kleiner als 1 Mio. €, kann der Aufsichtsrat die Zielerreichung nach billigem Ermessen festlegen. 
Das Gleiche gilt, wenn ein außergewöhnliches Ereignis dazu führt, dass das Vorstandsmitglied einen höheren oder niedrigeren Auszah-
lungsbetrag als den Betrag erhalten würde, der ihm ohne dieses außergewöhnliche Ereignis zugestanden hätte, ohne dass dies durch die 
Leistung des Vorstandsmitglieds gerechtfertigt wäre. Wird im Vorjahr ein positives EBT erzielt und im jeweiligen Geschäftsjahr ein nega-
tives EBT, so beträgt der Auszahlungsfaktor 0 %.

Schaubild 4: Bonuskurve EBT-Ziel Jahresbonus

Bei der Festlegung der Kriterien für die individuelle Leistung kann der Aufsichtsrat eine Reihe von bestimmten Aspekten berücksichtigen, 
etwa die strategische Unternehmensentwicklung, besondere Projekte, die Arbeitssicherheit oder die Mitarbeiterentwicklung. Die indivi-
duelle Leistung wird nach Ablauf des Geschäftsjahres durch den Aufsichtsrat anhand der zuvor festgelegten Kriterien beurteilt. Der Grad 
der Zielerreichung kann vom Aufsichtsrat anhand der jährlich jeweils neu festgelegten Beurteilungskriterien linear zwischen 0 % und 
150 % festgestellt werden.

Der Jahresbonus wird zu 50 % nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt (einjährige variable Vergütung). Die verbleibenden 
50 % (Ausgangswert) des Jahresbonus werden einbehalten und für einen Zeitraum von drei Jahren (Sperrfrist), beginnend mit Ablauf des 
jeweiligen Geschäftsjahres, in virtuelle Aktien des Unternehmens umgewandelt (Aktien-Deferral, vgl. Schaubild 5). Die Stückzahl der virtu-
ellen Aktien errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel des Xetra-Schlusskurses der Salzgitter-Aktie an der Frankfurter Börse über die 
letzten 30 Handelstage vor Beginn der Sperrfrist. Nach Ablauf der Sperrfrist wird die Stückzahl der virtuellen Aktien mit dem arithmeti-
schen Mittel des Xetra-Schlusskurses der Salzgitter-Aktie an der Frankfurter Börse über die letzten 30 Handelstage vor Ende der Sperr-
frist zuzüglich der während der Sperrfrist auf die virtuellen Aktien fiktiv entfallenen Dividendenzahlungen multipliziert und ausgezahlt. 
Der sich daraus ergebende Auszahlungsbetrag ist auf 150 % des Ausgangswerts begrenzt. 

Schaubild 5: Funktionsweise des Aktien-Deferrals

Der Aufsichtsrat kann im Falle außergewöhnlicher, nicht vorhergesehener Entwicklungen den Jahresbonus nach billigem Ermessen redu-
zieren.

Die Ausgestaltung des Jahresbonus setzt Anreize, die strategische Ausrichtung des Unternehmens umzusetzen. Eine maßgebliche Mess-
kennzahl für den Erfolg der Geschäftsstrategie und einer langfristig erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft ist nach Ansicht des Auf-
sichtsrates das erreichte operative Ergebnis vor Steuern (EBT) eines jeden Jahres. Deshalb hat der Aufsichtsrat als hauptsächliches Leis-
tungskriterium für die Gewährung des Jahresbonus das Erreichen eines im Vergleich zum Vorjahr stabil positiven oder besseren EBT 
gewählt.
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1.2.1 Jahresbonus 

Voraussetzung für die Auszahlung des Jahresbonus ist zu 70 % das Erreichen eines finanziellen Erfolgs-
ziels, gemessen am operativen Ergebnis vor Steuern (Earnings before Taxes (EBT)), und zu 30 % die indivi-
duelle Leistung, gemessen an qualitativen Kriterien, die vom Aufsichtsrat zu Beginn eines jeden Jahres 
bezogen auf das jeweilige Jahr festgelegt werden (vgl. Schaubild 3).  

Schaubild 3: Funktionsweise des Jahresbonus 

 

Zur Ermittlung des Auszahlungsfaktors für das Erfolgsziel EBT wird das im jeweiligen Geschäftsjahr er-
zielte EBT mit dem EBT des vorausgehenden Geschäftsjahres verglichen (vgl. Schaubild 4). Bei einem 
gleichbleibenden EBT gegenüber dem Vorjahr beträgt der Auszahlungsfaktor 100 % des im Vorstandsan-
stellungsvertrag vereinbarten Zielbonus. Wird das EBT gegenüber dem Vorjahr um 50 % gesteigert, so wird 
der maximale Auszahlungsfaktor von 150 % erreicht. Bei einem EBT von – 50 % gegenüber dem Vorjahr 
wird der Mindestauszahlungsfaktor von 50 % erreicht. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Punk-
ten werden linear interpoliert. Wird der Mindestauszahlungsfaktor unterschritten, beträgt der Auszah-
lungsfaktor 0 %. Ist das EBT im zweiten Jahr in Folge negativ oder ist das EBT des Vorjahres oder des ak-
tuellen Geschäftsjahres kleiner als 1 Mio. €, kann der Aufsichtsrat die Zielerreichung nach billigem Ermes-
sen festlegen. Das Gleiche gilt, wenn ein außergewöhnliches Ereignis dazu führt, dass das Vorstandsmit-
glied einen höheren oder niedrigeren Auszahlungsbetrag als den Betrag erhalten würde, der ihm ohne die-
ses außergewöhnliche Ereignis zugestanden hätte, ohne dass dies durch die Leistung des Vorstandsmit-
glieds gerechtfertigt wäre. Wird im Vorjahr ein positives EBT erzielt und im jeweiligen Geschäftsjahr ein 
negatives EBT, so beträgt der Auszahlungsfaktor 0 %. 

Schaubild 4: Bonuskurve EBT-Ziel Jahresbonus 

 

Bei der Festlegung der Kriterien für die individuelle Leistung kann der Aufsichtsrat eine Reihe von be-
stimmten Aspekten berücksichtigen, etwa die strategische Unternehmensentwicklung, besondere Pro-
jekte, die Arbeitssicherheit oder die Mitarbeiterentwicklung. Die individuelle Leistung wird nach Ablauf des 
Geschäftsjahres durch den Aufsichtsrat anhand der zuvor festgelegten Kriterien beurteilt. Der Grad der 
Zielerreichung kann vom Aufsichtsrat anhand der jährlich jeweils neu festgelegten Beurteilungskriterien 
linear zwischen 0 % und 150 % festgestellt werden. 

Der Jahresbonus wird zu 50 % nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt (einjährige variable 
Vergütung). Die verbleibenden 50 % (Ausgangswert) des Jahresbonus werden einbehalten und für einen 
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Zeitraum von drei Jahren (Sperrfrist), beginnend mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres, in virtuelle Ak-
tien des Unternehmens umgewandelt (Aktien-Deferral, vgl. Schaubild 5). Die Stückzahl der virtuellen Ak-
tien errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel des Xetra-Schlusskurses der Salzgitter-Aktie an der 
Frankfurter Börse über die letzten 30 Handelstage vor Beginn der Sperrfrist. Nach Ablauf der Sperrfrist 
wird die Stückzahl der virtuellen Aktien mit dem arithmetischen Mittel des Xetra-Schlusskurses der Salz-
gitter-Aktie an der Frankfurter Börse über die letzten 30 Handelstage vor Ende der Sperrfrist zuzüglich der 
während der Sperrfrist auf die virtuellen Aktien fiktiv entfallenen Dividendenzahlungen multipliziert und 
ausgezahlt. Der sich daraus ergebende Auszahlungsbetrag ist auf 150 % des Ausgangswerts begrenzt.  

Schaubild 5: Funktionsweise des Aktien-Deferrals 

 

Der Aufsichtsrat kann im Falle außergewöhnlicher, nicht vorhergesehener Entwicklungen den Jahresbo-
nus nach billigem Ermessen reduzieren. 

Die Ausgestaltung des Jahresbonus setzt Anreize, die strategische Ausrichtung des Unternehmens umzu-
setzen. Eine maßgebliche Messkennzahl für den Erfolg der Geschäftsstrategie und einer langfristig erfolgrei-
chen Entwicklung der Gesellschaft ist nach Ansicht des Aufsichtsrates das erreichte operative Ergebnis vor 
Steuern (EBT) eines jeden Jahres. Deshalb hat der Aufsichtsrat als hauptsächliches Leistungskriterium für 
die Gewährung des Jahresbonus das Erreichen eines im Vergleich zum Vorjahr stabil positiven oder besseren 
EBT gewählt. 

Daneben haben nach Ansicht des Aufsichtsrates auch nichtfinanzielle Kriterien Einfluss auf den Erfolg der 
Geschäftsstrategie und die langfristig gute Entwicklung der Gesellschaft. Deshalb legt er für die Gewährung 
des Jahresbonus zusätzlich jährlich individuelle Leistungsziele fest. Auf diese Weise trägt der Jahresbonus 
zur Förderung der Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich bei. 

Die Überführung eines Teils des Jahresbonus in ein Aktien-Deferral mit einer Sperrfrist von drei Jahren för-
dert die Geschäftsstrategie und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft, indem es die Vorstandsmit-
glieder dazu anreizt, den Unternehmenswert zu steigern, und die Interessen von Vorstand und Aktionären in 
direkten Einklang bringt sowie die Attraktivität der Gesellschaft am Kapitalmarkt steigert. Damit fördert das 
Aktien-Deferral die langfristige Entwicklung der Gesellschaft. 

1.2.2 Performance Cash Award 

Voraussetzung für die Auszahlung eines Performance Cash Award ist ebenso zu 70 % das Erreichen eines 
finanziellen Erfolgsziels, hier gemessen an der Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Return on Capital 
employed (ROCE) = EBIT I (= EBT + Zinsaufwand ohne Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) 
zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen 
Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen)) sowie Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing und 
Forfaitierung) im Durchschnitt einer vierjährigen Performance-Periode, und zu 30 % das Erreichen von 
Stakeholder-Zielen, die vom Aufsichtsrat zu Beginn eines jeden Jahres bezogen auf die jeweilige Perfor-
mance-Periode festgelegt werden (vgl. Schaubild 6).  
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Daneben haben nach Ansicht des Aufsichtsrates auch nichtfinanzielle Kriterien Einfluss auf den Erfolg der Geschäftsstrategie und die 
langfristig gute Entwicklung der Gesellschaft. Deshalb legt er für die Gewährung des Jahresbonus zusätzlich jährlich individuelle Leis-
tungsziele fest. Auf diese Weise trägt der Jahresbonus zur Förderung der Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der Ge-
sellschaft maßgeblich bei.

Die Überführung eines Teils des Jahresbonus in ein Aktien-Deferral mit einer Sperrfrist von drei Jahren fördert die Geschäftsstrategie 
und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft, indem es die Vorstandsmitglieder dazu anreizt, den Unternehmenswert zu steigern, 
und die Interessen von Vorstand und Aktionären in direkten Einklang bringt sowie die Attraktivität der Gesellschaft am Kapitalmarkt stei-
gert. Damit fördert das Aktien-Deferral die langfristige Entwicklung der Gesellschaft.

1.2.2  Performance Cash Award

Voraussetzung für die Auszahlung eines Performance Cash Award ist ebenso zu 70 % das Erreichen eines finanziellen Erfolgsziels, hier 
gemessen an der Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Return on Capital employed (ROCE) = EBIT I (= EBT + Zinsaufwand ohne Zinsanteil 
der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zins-
pflichtigen Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen)) sowie Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing und Forfaitierung) im 
Durchschnitt einer vierjährigen Performance-Periode, und zu 30 % das Erreichen von Stakeholder-Zielen, die vom Aufsichtsrat zu Beginn 
eines jeden Jahres bezogen auf die jeweilige Performance-Periode festgelegt werden (vgl. Schaubild 6). 

Schaubild 6: Funktionsweise des Performance Cash Award

Zur Ermittlung des Auszahlungsbetrages für das Erfolgsziel ROCE wird am Ende der Performance-Periode der Durchschnitt der jährlich 
nach Ende der jeweiligen Geschäftsjahre erreichten ROCE-Werte während der Performance-Periode festgestellt. 

Sodann wird hiervon der Durchschnitt der geplanten ROCE-Werte der jeweiligen Geschäftsjahre abgezogen. 

Die sich dabei ergebende Abweichung zwischen Plan-Wert und Ist-Wert in Prozentpunkten wird verglichen mit den vom Aufsichtsrat zu 
Beginn der jeweiligen Performance-Periode unter Berücksichtigung der allgemeinen Geschäftsentwicklung sowie der wirtschaftlichen 
Aussichten der Salzgitter AG festgelegten Werte für einen Auszahlungsfaktor von 100 % (Zielwert), von 50 % (Mindestwert) und von 200 % 
(Maximalwert) des im Vorstandsanstellungsvertrag vereinbarten Zielbetrages. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Punkten wer-
den linear interpoliert. Führt ein außergewöhnliches Ereignis oder eine außergewöhnliche Entwicklung dazu, dass ein Vorstandsmitglied 
einen höheren oder niedrigeren Auszahlungsbetrag als den Betrag erhalten würde, der ihm ohne dieses Ereignis oder diese Entwicklung 
zugestanden hätte, ohne dass dies durch die Leistung des Vorstandsmitglieds gerechtfertigt wäre, kann der Aufsichtsrat den Auszah-
lungsbetrag verringern bzw. erhöhen.

Wird der Mindestwert unterschritten, ist der Auszahlungsfaktor null. Überschreitungen des Maximalwertes führen zu keinem weiteren 
Anstieg des Auszahlungsfaktors. 

Beispiel: Wenn als Zielwert für die Abweichung des durchschnittlich erzielten ROCE vom durchschnittlich budgetierten ROCE 0 %, als 
Mindestwert – 3 % und als Maximalwert 2 % festgelegt wurden, beträgt der Auszahlungsfaktor – wenn genau der budgetierte ROCE erzielt 
wird – 100 % des Zielbetrages. Wird ein um einen Prozentpunkt höherer ROCE als budgetiert erzielt, beträgt der Auszahlungsfaktor 150 %. 
Wird ein um einen Prozentpunkt niedrigerer ROCE als budgetiert erzielt, beträgt der Auszahlungsfaktor 83,33 %.
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Schaubild 6: Funktionsweise des Performance Cash Award 

 

Zur Ermittlung des Auszahlungsbetrages für das Erfolgsziel ROCE wird am Ende der Performance-Periode 
der Durchschnitt der jährlich nach Ende der jeweiligen Geschäftsjahre erreichten ROCE-Werte während 
der Performance-Periode festgestellt.  

Sodann wird hiervon der Durchschnitt der geplanten ROCE-Werte der jeweiligen Geschäftsjahre abgezo-
gen.  

Die sich dabei ergebende Abweichung zwischen Plan-Wert und Ist-Wert in Prozentpunkten wird verglichen 
mit den vom Aufsichtsrat zu Beginn der jeweiligen Performance-Periode unter Berücksichtigung der all-
gemeinen Geschäftsentwicklung sowie der wirtschaftlichen Aussichten der Salzgitter AG festgelegten 
Werte für einen Auszahlungsfaktor von 100 % (Zielwert), von 50 % (Mindestwert) und von 200 % (Maximal-
wert) des im Vorstandsanstellungsvertrag vereinbarten Zielbetrages. Zielerreichungen zwischen den fest-
gelegten Punkten werden linear interpoliert. Führt ein außergewöhnliches Ereignis oder eine außerge-
wöhnliche Entwicklung dazu, dass ein Vorstandsmitglied einen höheren oder niedrigeren Auszahlungsbe-
trag als den Betrag erhalten würde, der ihm ohne dieses Ereignis oder diese Entwicklung zugestanden 
hätte, ohne dass dies durch die Leistung des Vorstandsmitglieds gerechtfertigt wäre, kann der Aufsichts-
rat den Auszahlungsbetrag verringern bzw. erhöhen. 

Wird der Mindestwert unterschritten, ist der Auszahlungsfaktor null. Überschreitungen des Maximalwertes 
führen zu keinem weiteren Anstieg des Auszahlungsfaktors.  

Beispiel: Wenn als Zielwert für die Abweichung des durchschnittlich erzielten ROCE vom durchschnittlich 
budgetierten ROCE 0 %, als Mindestwert – 3 % und als Maximalwert 2 % festgelegt wurden, beträgt der 
Auszahlungsfaktor – wenn genau der budgetierte ROCE erzielt wird – 100 % des Zielbetrages. Wird ein um 
einen Prozentpunkt höherer ROCE als budgetiert erzielt, beträgt der Auszahlungsfaktor 150 %. Wird ein um 
einen Prozentpunkt niedrigerer ROCE als budgetiert erzielt, beträgt der Auszahlungsfaktor 83,33 %. 

Schaubild 7: Beispielhafte Bonuskurve ROCE-Ziel Performance Cash Award 
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Schaubild 7: Beispielhafte Bonuskurve ROCE-Ziel Performance Cash Award

Bei der Festlegung der Stakeholder-Ziele kann der Aufsichtsrat eine Reihe von bestimmten Aspekten berücksichtigen, unter anderem die 
strategische Unternehmensentwicklung, besondere Projekte, die Arbeitssicherheit oder die Mitarbeiterentwicklung. Die Erreichung der 
Ziele wird vom Aufsichtsrat nach Ablauf der Performance-Periode beurteilt. Der Grad der Zielerreichung kann vom Aufsichtsrat anhand 
der jährlich jeweils neu festgelegten Beurteilungskriterien linear zwischen 0 % und 200 % festgestellt werden.

Der Performance Cash Award ist nach Ablauf der jeweiligen Performance-Periode auszuzahlen.

Die Ausgestaltung des Performance Cash Award setzt Anreize, die strategische Ausrichtung des Unternehmens umzusetzen. Eine zentra-
le Steuerungsgröße des Konzerns für den Erfolg der Geschäftsstrategie und seiner langfristig erfolgreichen Entwicklung ist die erreichte 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE), die als Indikator dafür gesehen werden kann, ob und in welcher Höhe Investitionen im Sinne 
eines nachhaltigen Wachstums umsetzbar sind. Deshalb hat der Aufsichtsrat als hauptsächliches Leistungskriterium für die Gewährung 
des Performance Cash Award das Erreichen der geplanten ROCE-Werte in der Performance-Periode gewählt.

Daneben haben nach Ansicht des Aufsichtsrates auch nichtfinanzielle Kriterien Einfluss auf den Erfolg der Geschäftsstrategie und die 
langfristig gute Entwicklung der Gesellschaft. Deshalb legt er auch für die Gewährung des Performance Cash Award zusätzlich jährlich 
Stakeholder-Ziele fest. Auf diese Weise trägt das Vorstandsvergütungssystem zur Förderung der Geschäftsstrategie und der langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich bei. 

2.  Vergütung der derzeitigen Mitglieder des Vorstandes

2.1  Geschäftsverlauf und Auswirkungen auf die Vorstandsvergütung

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Salzgitter-Konzern mit 705,7 Mio. € (2020: -196,4 Mio. €) den besten Vorsteuergewinn seit 13 Jahren. 
Nahezu alle Konzerngesellschaften profitierten vom kräftigen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem von der COVID-19-Pandemie belas-
teten Vorjahr. Gegenläufig wirkten gestiegene Rohstoffkosten insbesondere für Kokskohle und Strom sowie die Auswirkungen der globa-
len Lieferketten- und Logistikstörungen in der zweiten Jahreshälfte. Zu der erheblichen Ergebnisverbesserung haben dank der positiven 
Stahlpreisdynamik vor allem die Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel beigetragen. Darüber hinaus verzeichnete das Trägersegment 
trotz des massiven Anstieges der Energiepreise ein hervorragendes Resultat und auch der Geschäftsbereich Technologie steigerte sei-
nen Gewinn vor Steuern deutlich. Aus 586,1 Mio. € Ergebnis nach Steuern errechnet sich 16,2% Verzinsung des eingesetzten Kapitals 
( ROCE; 2020: -3,9%). Der erfolgreiche Verlauf des Geschäftsjahres 2021 spiegelt sich auch im Aktienkurs der Salzgitter AG wider, der zum 
31. Dezember 2021 mit 31,42 € deutlich über dem Niveau von 21,70 € zum Jahresultimo 2020 auskommt.

Die erfreuliche Entwicklung aller finanziellen Kennzahlen wirkt sich gemäß Vergütungssystem unmittelbar auf die erreichte bzw. zu er-
wartende Höhe der ergebnisabhängigen variablen Vergütungsbestandteile des Vorstandes aus. Die erhebliche Verbesserung des Vorsteu-
erergebnisses gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 um mehr als 900 Mio. € hat den Aufsichtsrat nach billigem Ermessen dazu veranlasst, 
beim Jahresbonus 2021 eine vollständige Erreichung des von der EBT-Entwicklung abhängigen Erfolgsziels festzustellen. Die spürbare 
Erhöhung des Aktienkurses 2021 gegenüber den Schlusskursen der vorangegangenen Geschäftsjahre führt zu einer Erhöhung des beizu-
legenden Zeitwerts der in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 zugeteilten virtuellen Aktien aus den jeweiligen Aktien-Deferrals. Schließ-
lich führt auch der unerwartet hohe und deutlich überplanmäßige ROCE des Geschäftsjahres 2021 zu einer Erhöhung der derzeit zu er-
wartenden Zielerreichungsgrade aus den ROCE-abhängigen Erfolgszielen insbesondere der Performance Cash Awards 2020 und 2021.

Da die langfristigen variablen Vergütungsbestandteile Aktien-Deferral und Performance Cash Award erst mit Wirkung ab dem Geschäfts-
jahr 2019 im Vorstandsvergütungssystem verankert wurden und die Sperrfrist bzw. Performance Periode aus der Tantiemetranche 2019 
erst zum 31. Dezember 2022 enden, hat der positive Verlauf des Geschäftsjahres 2021 hinsichtlich der für diese Vergütungskomponenten 
gewährten bzw. geschuldeten Vergütung 2021 noch keine unmittelbaren Auswirkungen. 
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Schaubild 6: Funktionsweise des Performance Cash Award 

 

Zur Ermittlung des Auszahlungsbetrages für das Erfolgsziel ROCE wird am Ende der Performance-Periode 
der Durchschnitt der jährlich nach Ende der jeweiligen Geschäftsjahre erreichten ROCE-Werte während 
der Performance-Periode festgestellt.  

Sodann wird hiervon der Durchschnitt der geplanten ROCE-Werte der jeweiligen Geschäftsjahre abgezo-
gen.  

Die sich dabei ergebende Abweichung zwischen Plan-Wert und Ist-Wert in Prozentpunkten wird verglichen 
mit den vom Aufsichtsrat zu Beginn der jeweiligen Performance-Periode unter Berücksichtigung der all-
gemeinen Geschäftsentwicklung sowie der wirtschaftlichen Aussichten der Salzgitter AG festgelegten 
Werte für einen Auszahlungsfaktor von 100 % (Zielwert), von 50 % (Mindestwert) und von 200 % (Maximal-
wert) des im Vorstandsanstellungsvertrag vereinbarten Zielbetrages. Zielerreichungen zwischen den fest-
gelegten Punkten werden linear interpoliert. Führt ein außergewöhnliches Ereignis oder eine außerge-
wöhnliche Entwicklung dazu, dass ein Vorstandsmitglied einen höheren oder niedrigeren Auszahlungsbe-
trag als den Betrag erhalten würde, der ihm ohne dieses Ereignis oder diese Entwicklung zugestanden 
hätte, ohne dass dies durch die Leistung des Vorstandsmitglieds gerechtfertigt wäre, kann der Aufsichts-
rat den Auszahlungsbetrag verringern bzw. erhöhen. 

Wird der Mindestwert unterschritten, ist der Auszahlungsfaktor null. Überschreitungen des Maximalwertes 
führen zu keinem weiteren Anstieg des Auszahlungsfaktors.  

Beispiel: Wenn als Zielwert für die Abweichung des durchschnittlich erzielten ROCE vom durchschnittlich 
budgetierten ROCE 0 %, als Mindestwert – 3 % und als Maximalwert 2 % festgelegt wurden, beträgt der 
Auszahlungsfaktor – wenn genau der budgetierte ROCE erzielt wird – 100 % des Zielbetrages. Wird ein um 
einen Prozentpunkt höherer ROCE als budgetiert erzielt, beträgt der Auszahlungsfaktor 150 %. Wird ein um 
einen Prozentpunkt niedrigerer ROCE als budgetiert erzielt, beträgt der Auszahlungsfaktor 83,33 %. 

Schaubild 7: Beispielhafte Bonuskurve ROCE-Ziel Performance Cash Award 
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2.2  Angabe der Vergütungen

Die Vergütung des Vorstandes im Geschäftsjahr 2021 entsprach dem von der Hauptversammlung am 8. Juli 2020 gebilligten Vergütungs-
system (abrufbar unter  https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/vorstand/verguetung.html).

In Tabelle 1 sind die jedem einzelnen Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2021 gewährten und geschuldeten Vergütungen mit ihrem relati-
ven Anteil an der Gesamtvergütung individuell dargestellt und dem vorangegangenen Geschäftsjahr gegenübergestellt. Neben den im je-
weiligen Geschäftsjahr tatsächlich gewährten Grundvergütungen und Nebenleistungen werden variable Vergütungsbestandteile in jenem 
Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie erdient wurden (einjährige Variable Vergütung – Jahresbonus (50 % Cash-Anteil)) bzw. in dem die 
Sperrfrist (mehrjährige Variable Vergütung – Aktien-Deferral) oder die Performance Periode (mehrjährige Variable Vergütung – Perfor-
mance Cash Award) endete, auch wenn die Auszahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig ist. Ebenso werden Sondervergütungen in 
jenem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie begründet wurden, auch wenn die Auszahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig ist.
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Tabelle 1: Gewährte und geschuldete Vergütung gem. § 162 AktG

1 Die Festvergütung sowie der Jahresbonus 2021 wurden für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ermittelt unter Berücksichtigung der für Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewäh-
renden Entschädigungszahlung aufgrund Nicht-Einhaltung der vertraglichen Ankündigungsfrist. Die Vorstandsmitglieder Prof.Dr.-Ing. Fuhrmann, Becker und Kieckbusch ha-
ben vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kurzarbeit in der Belegschaft auf eigene Initiative für die sechs Monate April bis 
September 2020 auf je 10 % der monatlichen Bruttofestvergütung verzichtet. Herrn Becker wurden im Geschäftsjahr 2021 60 T€ für die vorübergehend zusätzlich wahrgenom-
mene Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Mannesmann gewährt.

2 Bei der einjährigen variablen Vergütung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann wurden gemäß anstellungsvertraglicher Regelungen im Geschäftsjahr 2020 15 T€ seiner Vergütung 
als Mitglied des Aufsichtsrats der Beteiligungsgesellschaft Aurubis AG angerechnet.

3 Herr Groebler hat Anspruch auf eine Sondervergütung zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus seinem vormaligen Anstellungsverhältnis, fällig im Januar 2022.
4 Die für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ausgewiesenen Pensionszahlungen setzen sich zusammen aus einer ab Juli 2021 gewährten lebenslangen Pensionszahlung in Höhe von 

derzeit 60 T€ monatlich sowie einer im Januar 2022 fällig gewordenen zusätzlichen Kapitalleistung, die im Wege der Entgeltumwandlung erworben wurde. Für die Kapitalleis-
tung aus Entgeltumwandlung wird die Differenz zwischen der Versorgungsleistung und den von Herrn Prof.Dr.-Ing. Fuhrmann umgewandelten Entgelten und damit eine Vergü-
tung in Höhe von 363 T€ ausgewiesen.
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in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in %
Festvergütung1 700 39% 1.140 80% 650 45% - -

Nebenleistungen 11 1% 22 2% 27 2% - -
Summe Festvergütung 711 39% 1.162 82% 677 47% - -

Einjährige variable Vergütung
Jahresbonus 

(50 % Cash-Anteil)1,2 375 21% 263 18% 384 27% - -
Aktien-Deferral - 0% - 0% - 0% - -

Performance Cash 
Award - 0% - 0% - 0% - -

Summe Variable Vergütung 375 21% 263 18% 384 27% - -
Sondervergütung3 - 0% - 0% 375 26% - -
Pensionszahlungen4 723 40% - 0% - 0% - -
Gesamtvergütung 1.809 100% 1.424 100% 1.437 100% - -

in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in %
Festvergütung1 696 65% 604 78% 636 62% 604 76%
Nebenleistungen 28 3% 27 3% 48 5% 47 6%
Summe Festvergütung 724 68% 631 81% 684 67% 651 82%

Einjährige variable Vergütung
Jahresbonus 

(50 % Cash-Anteil)1,2 342 32% 147 19% 342 33% 147 18%
Aktien-Deferral - 0% - 0% - 0% - 0%

Performance Cash 
Award - 0% - 0% - 0% - 0%

Summe Variable Vergütung 342 32% 147 19% 342 33% 147 18%
Sondervergütung3 0% - 0% - 0% - 0%
Pensionszahlungen4 - 0% - 0% - 0% - 0%
Gesamtvergütung 1.066 100% 778 100% 1.026 100% 798 100%

2021 2020

Mehrjährige variable Vergütung

Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann
Finanzvorstand 

01.10.1996 bis 31.01.20211,
Vorstandsvorsitzender 

01.02.2011 bis 30.06.2021

Gunnar Groebler
Ordentliches Vorstandsmitglied 

17.05.2021 bis 30.06.2021, 
Vorstandsvorsitzender 

seit 01.07.2021

Burkhard Becker
Finanzvorstand 

seit 01.02.2011

Michael Kieckbusch
Personalvorstand 

seit 20.02.2013

2021 2020 2021 2020

2021 2020

Mehrjährige variable Vergütung

 
1 Die Festvergütung sowie der Jahresbonus 2021 wurden für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ermittelt unter Berücksichtigung der für Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewäh-

renden Entschädigungszahlung aufgrund Nicht-Einhaltung der vertraglichen Ankündigungsfrist. Die Vorstandsmitglieder Prof.Dr.-Ing. Fuhrmann, Becker und Kieckbusch ha-
ben vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kurzarbeit in der Belegschaft auf eigene Initiative für die sechs Monate April bis 
September 2020 auf je 10 % der monatlichen Bruttofestvergütung verzichtet. Herrn Becker wurden im Geschäftsjahr 2021 60 T€ für die vorübergehend zusätzlich wahrge-
nommene Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Mannesmann gewährt. 

2 Bei der einjährigen variablen Vergütung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann wurden gemäß anstellungsvertraglicher Regelungen im Geschäftsjahr 2020 15 T€ seiner Vergütung 
als Mitglied des Aufsichtsrats der Beteiligungsgesellschaft Aurubis AG angerechnet. 

3 Herr Groebler hat Anspruch auf eine Sondervergütung zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus seinem vormaligen Anstellungsverhältnis, fällig im Januar 2022. 
4 Die für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ausgewiesenen Pensionszahlungen setzen sich zusammen aus einer ab Juli 2021 gewährten lebenslangen Pensionszahlung in Höhe von 

derzeit 60 T€ monatlich sowie einer im Januar 2022 fällig gewordenen zusätzlichen Kapitalleistung, die im Wege der Entgeltumwandlung erworben wurde. Für die Kapitalleis-
tung aus Entgeltumwandlung wird die Differenz zwischen der Versorgungsleistung und den von Herrn Prof.Dr.-Ing. Fuhrmann umgewandelten Entgelten und damit eine Ver-
gütung in Höhe von 363 T€ ausgewiesen. 
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In Tabelle 2 sind die vertraglich vereinbarten Zielvergütungen sowie die Altersversorgungsaufwendungen ausgewiesen.

Tabelle 2: Werte der Zielvergütungen für das Geschäftsjahr 2021 

1 Die Festvergütung sowie Jahresbonus, Aktien Deferral und Performance Cash Award 2021 wurden für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ermittelt unter Berücksichtigung der für 
Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewährenden Entschädigungszahlung aufgrund Nicht-Einhaltung der vertraglichen Ankündigungsfrist. Die Vorstandsmitglieder Prof.Dr.-
Ing. Fuhrmann, Becker und Kieckbusch haben vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kurzarbeit in der Belegschaft auf 
eigene Initiative für die sechs Monate April bis September 2020 auf je 10 % der monatlichen Bruttofestvergütung verzichtet. Die aufgeführte Festvergütung entspricht dem 
laut Anstellungsverträgen gewährten Betrag vor Gehaltsverzicht. Herrn Becker wurden im Geschäftsjahr 2021 60 T€ für die vorübergehend zusätzlich wahrgenommene Funk-
tion als Leiter des Geschäftsbereichs Mannesmann gewährt.

2 Herr Groebler hat Anspruch auf eine Sondervergütung zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus seinem vormaligen Anstellungsverhältnis, fällig im Januar 2022.
3 Dienstzeitaufwand gem. IAS 19
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In Tabelle 2 sind die vertraglich vereinbarten Zielvergütungen sowie die Altersversorgungsaufwendungen 
ausgewiesen. 

Tabelle 2: Werte der Zielvergütungen für das Geschäftsjahr 2021

in T€ 2020 2021 2021 Min. 2021 Max. 2020 2021 2021 Min. 2021 Max.
Festvergütung1 1.200 700 700 700 - 650 650 650
Nebenleistungen 22 11 11 11 - 27 27 27
Summe 1.222 711 711 711 - 677 677 677

Einjährige variable Vergütung
Jahresbonus 

(50 % Cash Anteil)1 500 290 0 436 - 298 0 447

Aktien-Deferral 
(2020) 500 - - - - - - -

Aktien-Deferral 

(2021)1 - 290 0 653 - 298 0 671

Performance Cash 
Award (2020) 400 - - - - - - -

Performance Cash 

Award (2021)1 - 232 0 465 - 238 0 477
Summe 2.622 1.525 711 2.265 - 1.512 677 2.272
Sondervergütung2 - - - - - 375 375 375
Versorgungsaufwand3 475 489 489 489 - 338 338 338
Gesamtvergütung 3.097 2.013 1.200 2.754 0 2.225 1.390 2.985

in T€ 2020 2021 2021 Min. 2021 Max. 2020 2021 2021 Min. 2021 Max.
Festvergütung1 636 696 696 696 636 636 636 636

Nebenleistungen 27 28 28 28 47 48 48 48
Summe 663 724 724 724 683 684 684 684

Einjährige variable Vergütung
Jahresbonus 
(50 % Cash Anteil)1 265 265 0 398 265 265 0 398

Aktien-Deferral 
(2020) 265 - - - 265 - - -

Aktien-Deferral 
(2021)1 - 265 0 596 - 265 0 596

Performance Cash 
Award (2020) 212 - - - 212 - - -

Performance Cash 
Award (2021)1 - 212 0 424 - 212 0 424

Summe 1.405 1.466 724 2.141 1.425 1.426 684 2.101
Sondervergütung2 - - - - - - - -

Versorgungsaufwand3 393 402 402 402 440 451 451 451
Gesamtvergütung 1.797 1.867 1.125 2.543 1.865 1.877 1.135 2.553

Mehrjährige variable Vergütung

Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann
Finanzvorstand 

01.10.1996 bis 31.01.2011,
Vorstandsvorsitzender 

01.02.2011 bis 30.06.2021

Gunnar Groebler
Ordentliches Vorstandsmitglied 

17.05.2021 bis 30.06.2021, 
Vorstandsvorsitzender 

seit 01.07.2021

Burkhard Becker
Finanzvorstand 

seit 01.02.2011

Michael Kieckbusch
Personalvorstand 

seit 20.02.2013

Mehrjährige variable Vergütung

 
1 Die Festvergütung sowie Jahresbonus, Aktien Deferral und Performance Cash Award 2021 wurden für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ermittelt unter Berücksichtigung der für 

Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewährenden Entschädigungszahlung aufgrund Nicht-Einhaltung der vertraglichen Ankündigungsfrist. Die Vorstandsmitglieder Prof.Dr.-
Ing. Fuhrmann, Becker und Kieckbusch haben vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kurzarbeit in der Belegschaft auf 
eigene Initiative für die sechs Monate April bis September 2020 auf je 10% der monatlichen Bruttofestvergütung verzichtet. Die aufgeführte Festvergütung entspricht dem 
laut Anstellungsverträgen gewährten Betrag vor Gehaltsverzicht. Herrn Becker wurden im Geschäftsjahr 2021 60 T€ für die vorübergehend zusätzlich wahrgenommene 
Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Mannesmann gewährt. 

2 Herr Groebler hat Anspruch auf eine Sondervergütung zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus seinem vormaligen Anstellungsverhältnis, fällig im Januar 2022. 
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2.3  Erläuterungen zur festen Vergütung

Die Höhe der Grundvergütung entsprach grundsätzlich den in den Vorstandsanstellungsverträgen individuell vereinbarten Geldbeträgen. 
Die Nebenleistungen geben den geldwerten Vorteil der Sachbezüge wieder, die anstellungsvertraglich zugesagt waren; im Wesentlichen 
handelt es sich um den Vorteil aus der Möglichkeit der privaten Nutzung eines Dienstwagens. Hierzu wird auf die Darstellung in Tabelle 1 
Bezug genommen und auf folgende Besonderheiten hingewiesen:

Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ist mit Ablauf seiner Bestellung und seines Anstellungsvertrags zum 30. Juni 2021 aus dem Vorstand ausge-
schieden und in den Ruhestand eingetreten. Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann wurde anstellungsvertraglich zugesagt, dass ihm spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Vertrages verbindlich erklärt wird, ob und unter welchen Bedingungen eine Vertragsverlängerung angeboten 
wird. Die Entscheidung über die Nichtverlängerung seines Anstellungsvertrages wurde vom Aufsichtsrat der Salzgitter AG in seiner au-
ßerordentlichen Sitzung am 17. Oktober 2020 und damit erst acht Monate vor Vertragsablauf getroffen. Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann hat 
daher Anspruch auf eine Entschädigungszahlung in Höhe eines Monatsfestgehalts zuzüglich eines zeitratierlich für das Geschäftsjahr 
2021 zu erhöhenden Jahresbonus und Performance Cash Award. Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann hat daher für den Monat Juli 2021 eine Ent-
schädigungszahlung in Höhe des zuletzt bezogenen Monatsfestgehalts von 100 T€ bezogen. Die Leistungen aus dem Jahresbonus für das 
Geschäftsjahr 2021 sowie dem daraus abgeleiteten Aktien-Deferral und dem Performance Cash Award, die letzteren beiden jeweils fällig 
nach Ablauf des Geschäftsjahres 2024, erhöhen sich entsprechend um 31/365 der Leistung, die fällig geworden wäre, wenn das Anstel-
lungsverhältnis das gesamte Kalenderjahr über bestanden hätte.

Herrn Becker wurden im Geschäftsjahr 2021 für die vorübergehend zusätzlich wahrgenommene Funktion als Leiter des Geschäftsbe-
reichs Mannesmann insgesamt 60 T€ gewährt.

Herr Groebler ist mit Wirkung ab 17. Mai 2021 als weiteres ordentliches Vorstandsmitglied und mit Wirkung ab 1. Juli 2021 zum Vorstands-
vorsitzenden bestellt worden. Nach dem mit ihm abgeschlossenen Anstellungsvertrag betrug für die Zeit vom 17. Mai bis 30. Juni 2021 das 
zeitratierliche Monatsgrundgehalt 53 T€ und erhöhte sich mit Wirkung ab 1. Juli 2021 auf 95 T€ monatlich. Zum Ausgleich von Gehaltsver-
lusten aus seinem vormaligen Anstellungsverhältnis gewährt die Gesellschaft Herrn Groebler einmalig einen Betrag von 375 T€ brutto, der 
am 31. Januar 2022 fällig ist.

2.4  Erläuterungen zur variablen Vergütung

2.4.1  Jahresbonus

Der Jahresbonus 2021 errechnete sich gemäß Vergütungssystem aus dem mit jedem Vorstandsmitglied individuell anstellungsvertraglich 
vereinbarten Zielbonus und dem Auszahlungsfaktor (zwischen 0 und 150 %). Der Zielbonus betrug für alle Vorstandsmitglieder 10 Monats-
gehälter, wobei aufgrund der unterjährigen Ein- bzw. Austritte bei Herrn Groebler und Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann eine zeitratierliche 
Kürzung und bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann aufgrund der gewährten Entschädigungszahlung eine zeitratierliche Erhöhung erfolgte. 
Der Auszahlungsfaktor hing von der Erfüllung der Leistungskriterien im Geschäftsjahr 2021 ab, und zwar – wie im Vergütungssystem vor-
gesehen – zu 70 % vom operativen Ergebnis vor Steuern auf Konzernebene (EBT) im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zu 2020 (die Leis-
tungskriterien hierfür sind im Vergütungssystem genau festgelegt) und zu 30 % von der individuellen Leistung im Geschäftsjahr 2021, die-
se gemessen an folgenden Kriterien, die der Aufsichtsrat zu Beginn des Geschäftsjahres für alle Vorstandsmitglieder gleich wie folgt 
festgelegt hatte:

•   Kriterium 1 - Reduzierung des Unfallgeschehens/Verbesserung der Arbeitssicherheit (10 %-Punkte): Bei Erreichung einer Betriebsun-
fall-Personen-Quote (Anzahl der Betriebsunfälle mit Ausfalltagen je 1.000 jahresdurchschnittlich Beschäftigte) von 12,3 wurde der Ziel-
erreichungsgrad auf 100 %, bei einer Betriebsunfall-Personen-Quote von 12,6 auf 50 % und bei einer Betriebsunfall-Personen-Quote von 
12,0 oder niedriger auf 150 % festgelegt. Zielerreichungsgrade zwischen diesen Mindest- bzw. Maximalwerten werden linear interpoliert. 
Bei einer Betriebsunfall-Personen-Quote von mehr als 12,6 beträgt die Zielerreichung 0 %.

•   Kriterium 2 - Implementierung eines systematischen Wissenstransfers (10 %-Punkte): Für die Implementierung von Methoden, Prozes-
sen und Strukturen zur Umsetzung eines systematischen Wissenstransfers in allen bedeutenden inländischen Konzerngesellschaften 
sowie die erfolgreiche Durchführung einer gewissen Anzahl an Wissenstransfers im Geschäftsjahr 2021 hatte der Aufsichtsrat bestimm-
te Zielerreichungsgrade zwischen 0 und 150 % im Einzelnen definiert.

•   Kriterium 3 - Stärkung der Arbeitgeberattraktivität und Schaffung einer Arbeitgeberdachmarke (10 %-Punkte): Für die Erarbeitung einer 
einheitlichen Arbeitgeberdachmarke sowie die Definition und Umset-zung von Personalmarketingmaßnahmen und Pilotprojekten zur 
Steigerung der Arbeitgeberattraktivität hatte der Aufsichtsrat bestimmte Zielerreichungsgrade zwischen 0 und 150 % im Einzelnen de-
finiert.
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Berechnung des Auszahlungsfaktors

EBT-Ziel:

Im Geschäftsjahr 2020 war das EBT negativ und im Geschäftsjahr 2021 mit 705,7 Mio. € deutlich positiv. In diesem Fall ist der Aufsichtsrat 
nach dem Vergütungssystem berechtigt, die Zielerreichung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festzusetzen. Aufgrund der außergewöhn-
lichen und vom Vorstand maßgeblich mit ermöglichten Ergebnisverbesserung hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 17. März 2022 eine 
Zielerreichung von 150 % für alle Vorstandsmitglieder festgelegt.

Individuelle Leistung:

Zu Kriterium 1 wurde eine Betriebsunfall-Personen-Quote von 12,81 erreicht, die Zielerreichung beträgt demnach 0 %. Bei Kriterium 2 
stellte der Aufsichtsrat aufgrund seiner Beurteilung der Aufgabenerfüllung eine Zielerreichung von 120 % fest. Bei Kriterium 3 stellte der 
Aufsichtsrat aufgrund seiner Beurteilung der Aufgabenerfüllung eine Zielerreichung von 120 % fest. Somit hat der Aufsichtsrat die Zieler-
reichung und damit den Auszahlungsfaktor hinsichtlich der Kriterien zur Beurteilung der individuellen Leistung für jedes Vorstandsmit-
glied auf insgesamt 80 % festgesetzt.

Aus dem Grad der Zielerreichung (= Auszahlungsfaktor AF) für die beiden Komponenten – 150 % bezüglich EBT und 80 % bezüglich indivi-
dueller Leistung – errechnete sich nach dem Vergütungssystem der Jahresbonus für das Geschäftsjahr 2021 für jedes Vorstandsmitglied 
wie folgt: [(AF EBT 150 % x 70 %) + (AF individuelle Leistung 80 % x 30 %)] x Zielbonus des Vorstandsmitglieds x Zeitanteilsfaktor des Vor-
standsmitglieds = Jahresbonus des Vorstandsmitglieds, und zwar für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 749.260 €, für Herrn Groebler 
768.875 € und für die Herren Becker und Kieckbusch jeweils 683.700 € (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Ermittlung des Jahresbonus 2021

1 Zeitanteilsfaktor Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann unter Berücksichtigung seines Anspruchs auf Entschädigungszahlung für den Monat Juli 2021

Der so erreichte Jahresbonus 2021 eines jeden Vorstandsmitglieds wird im Geschäftsjahr 2022 entsprechend den Vorgaben des Vergü-
tungssystems zu 50 % in bar ausgezahlt und ist zu 50 % virtuell in Aktien der Gesellschaft angelegt worden (Aktien-Deferral). Für das Akti-
en-Deferral ergaben sich rechnerisch auf Basis des gemäß Vergütungssystem errechneten Startaktienkurses von 28,90333 € für Herrn 
Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 12.961,487 virtuelle Aktien, für Herrn Groebler 13.300,809 virtuelle Aktien und für die Herren Becker und Kieck-
busch je 11.827,357 virtuelle Aktien (vgl. Tabelle 4). Nach Ablauf einer Sperrfrist von drei Jahren, also Anfang 2025, ist der dann aktuelle 
Börsenwert der Aktien zuzüglich der während der Sperrfrist ausgeschütteten Dividenden– begrenzt auf 150 % des Ausgangswertes (50 % 
des Jahresbonus 2021) – auszuzahlen.

Tabelle 4: Ermittlung der Anzahl virtueller Aktien aus dem Aktien-Deferral 2021
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resdurchschnittlich Beschäftigte) von 12,3 wurde der Zielerreichungsgrad auf 100 %, bei einer Betriebsun-
fall-Personen-Quote von 12,6 auf 50 % und bei einer Betriebsunfall-Personen-Quote von 12,0 oder niedriger 
auf 150 % festgelegt. Zielerreichungsgrade zwischen diesen Mindest- bzw. Maximalwerten werden linear 
interpoliert. Bei einer Betriebsunfall-Personen-Quote von mehr als 12,6 beträgt die Zielerreichung 0 %. 

§ Kriterium 2 - Implementierung eines systematischen Wissenstransfers (10 %-Punkte): Für die Implemen-
tierung von Methoden, Prozessen und Strukturen zur Umsetzung eines systematischen Wissenstransfers 
in allen bedeutenden inländischen Konzerngesellschaften sowie die erfolgreiche Durchführung einer ge-
wissen Anzahl an Wissenstransfers im Geschäftsjahr 2021 hatte der Aufsichtsrat bestimmte Zielerrei-
chungsgrade zwischen 0 und 150 % im Einzelnen definiert. 

§ Kriterium 3 - Stärkung der Arbeitgeberattraktivität und Schaffung einer Arbeitgeberdachmarke (10 %-
Punkte): Für die Erarbeitung einer einheitlichen Arbeitgeberdachmarke sowie die Definition und Umset-
zung von Personalmarketingmaßnahmen und Pilotprojekten zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 
hatte der Aufsichtsrat bestimmte Zielerreichungsgrade zwischen 0 und 150 % im Einzelnen definiert. 

Berechnung des Auszahlungsfaktors 

EBT-Ziel: 

Im Geschäftsjahr 2020 war das EBT negativ und im Geschäftsjahr 2021 mit 705,7 Mio. € deutlich positiv. In 
diesem Fall ist der Aufsichtsrat nach dem Vergütungssystem berechtigt, die Zielerreichung nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) festzusetzen. Aufgrund der außergewöhnlichen und vom Vorstand maßgeblich mit ermög-
lichten Ergebnisverbesserung hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 17. März 2022 eine Zielerreichung von 
150 % für alle Vorstandsmitglieder festgelegt. 

Individuelle Leistung: 

Zu Kriterium 1 wurde eine Betriebsunfall-Personen-Quote von 12,81 erreicht, die Zielerreichung beträgt dem-
nach 0 %. Bei Kriterium 2 stellte der Aufsichtsrat aufgrund seiner Beurteilung der Aufgabenerfüllung eine 
Zielerreichung von 120 % fest. Bei Kriterium 3 stellte der Aufsichtsrat aufgrund seiner Beurteilung der Aufga-
benerfüllung eine Zielerreichung von 120 % fest. Somit hat der Aufsichtsrat die Zielerreichung und damit den 
Auszahlungsfaktor hinsichtlich der Kriterien zur Beurteilung der individuellen Leistung für jedes Vorstands-
mitglied auf insgesamt 80 % festgesetzt. 

Aus dem Grad der Zielerreichung (= Auszahlungsfaktor AF) für die beiden Komponenten – 150 % bezüglich EBT 
und 80 % bezüglich individueller Leistung – errechnete sich nach dem Vergütungssystem der Jahresbonus 
für das Geschäftsjahr 2021 für jedes Vorstandsmitglied wie folgt: [(AF EBT 150 % x 70 %) + (AF individuelle 
Leistung 80 % x 30 %)] x Zielbonus des Vorstandsmitglieds x Zeitanteilsfaktor des Vorstandsmitglieds = Jah-
resbonus des Vorstandsmitglieds, und zwar für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 749.260 €, für Herrn Groebler 
768.875 € und für die Herren Becker und Kieckbusch jeweils 683.700 € (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Ermittlung des Jahresbonus 2021 

Zielbonus
Zeitanteils-

faktor1

Auszahlungsfaktor
EBT-Ziel 

(Gewichtung 70 %)

Auszahlungsfaktor
Individuelle Ziele

(Gewichtung 30 %)

Gewichteter 
Auszahlungs-

faktor gesamt

Jahresbonus 2021 
(dv. 50 % Cash / 

50 % Aktien- 
Deferral)

Prof. Dr.-Ing. 
Fuhrmann 1.000.000 € 212 / 365 150% 80% 129% 749.260 €

Groebler 950.000 € 229 / 365 150% 80% 129% 768.875 €

Becker 530.000 € 365 / 365 150% 80% 129% 683.700 €

Kieckbusch 530.000 € 366 / 365 150% 80% 129% 683.700 €

 
1 Zeitanteilsfaktor Herr Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann unter Berücksichtigung seines Anspruchs auf Entschädigungszahlung für den Monat Juli 2021 

 

Salzgitter AG – Hauptversammlung 2022 

 

 
  Seite 36 von Fehler! Unbekanntes Schalterargument. 
 

Der so erreichte Jahresbonus 2021 eines jeden Vorstandsmitglieds wird im Geschäftsjahr 2022 entsprechend 
den Vorgaben des Vergütungssystems zu 50 % in bar ausgezahlt und ist zu 50 % virtuell in Aktien der Gesell-
schaft angelegt worden (Aktien-Deferral). Für das Aktien-Deferral ergaben sich rechnerisch auf Basis des ge-
mäß Vergütungssystem errechneten Startaktienkurses von 28,90333 € für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 
12.961,487 virtuelle Aktien, für Herrn Groebler 13.300,809 virtuelle Aktien und für die Herren Becker und Kieck-
busch je 11.827,357 virtuelle Aktien (vgl. Tabelle 4). Nach Ablauf einer Sperrfrist von drei Jahren, also Anfang 
2025, ist der dann aktuelle Börsenwert der Aktien zuzüglich der während der Sperrfrist ausgeschütteten Di-
videnden– begrenzt auf 150 % des Ausgangswertes (50 % des Jahresbonus 2021) – auszuzahlen. 

Tabelle 4: Ermittlung der Anzahl virtueller Aktien aus dem Aktien-Deferral 2021 

Ausgangswert 
Aktien-Deferral 

(50 % des Jahresbonus) Ø XETRA-Schlusskurse Anzahl virtuelle Aktien

Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 374.630 € 28,90333 € 12.961,487
Groebler 384.438 € 28,90333 € 13.300,809
Becker 341.850 € 28,90333 € 11.827,357
Kieckbusch 341.850 € 28,90333 € 11.827,357

 

Ausblick auf die Leistungsziele für die Bemessung des Jahresbonus für das Geschäftsjahr 2022: 

Für das finanzielle Leistungsziel „EBT“ entsprechen Zielvorgabe und Beurteilungsmaßstab denjenigen für 
das Geschäftsjahr 2021. Für die Beurteilung der individuellen Leistung wurden für alle Vorstandsmitglie-
der gleichlautend folgende Kriterien festgelegt: 

§ Kriterium 1 - Reduzierung des Unfallgeschehens (15 %-Punkte): Bei Senkung der Betriebsunfall-Personen-
Quote (Anzahl der Betriebsunfälle mit Ausfalltagen je 1.000 jahresdurchschnittlich Beschäftigte) gegen-
über 2021 um 5 % wird der Zielerreichungsgrad auf 100 %, bei Senkung um 2,5 % auf 50 % und bei Senkung 
um 7,5 % oder mehr auf 150 % festgelegt. Zielerreichungsgrade zwischen diesen Mindest- bzw. Maximal-
werten werden linear interpoliert. Bei einer Reduzierung der Betriebsunfall-Personen-Quote gegenüber 
2021 um weniger als 2,5 % beträgt die Zielerreichung 0 %. 

§ Kriterium 2 - Digitalisierung (15 %-Punkte): Für die Erstellung eines überzeugenden Konzepts zur Digitali-
sierung der Ausbildungsformen und -inhalte, eines schlüssigen Weiterbildungskonzepts zur Begleitung der 
Mitarbeiter im Rahmen der digitalen Transformation sowie die Konzeption und Umsetzung von entspre-
chenden Weiterbildungsmodulen bereits im Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat bestimmte Zielerrei-
chungsgrade zwischen 0 und 150 % im Einzelnen definiert. 

 

2.4.2 Performance Cash Award 

Der Performance Cash Award 2021 errechnet sich gemäß Vergütungssystem aus dem mit jedem Vorstands-
mitglied individuell anstellungsvertraglich vereinbarten Zielbetrag und dem Auszahlungsfaktor (zwischen 
0 und 200 %). Der Auszahlungsfaktor hängt von der Erfüllung von Leistungskriterien in der Performance-Pe-
riode 2021 bis 2024 ab, und zwar – wie im Vergütungssystem vorgesehen – zu 70 % von der operativen Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals (ROCE) und zu 30 % von der Erreichung des Stakeholder-Ziels „Dekarbonisie-
rung / SALCOS / Transfer zur CO2-Neutralität“, das der Aufsichtsrat zu Beginn des Geschäftsjahres für alle 
Vorstandsmitglieder gleich festgelegt hat.  

Berechnung des Auszahlungsfaktors zum Performance Cash Award 2021 

ROCE-Ziel: 
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Ausblick auf die Leistungsziele für die Bemessung des Jahresbonus für das Geschäftsjahr 2022:

Für das finanzielle Leistungsziel „EBT“ entsprechen Zielvorgabe und Beurteilungsmaßstab denjenigen für das Geschäftsjahr 2021. Für die 
Beurteilung der individuellen Leistung wurden für alle Vorstandsmitglieder gleichlautend folgende Kriterien festgelegt:

•   Kriterium 1 - Reduzierung des Unfallgeschehens (15 %-Punkte): Bei Senkung der Betriebsunfall-Personen-Quote (Anzahl der Betriebsun-
fälle mit Ausfalltagen je 1.000 jahresdurchschnittlich Beschäftigte) gegenüber 2021 um 5 % wird der Zielerreichungsgrad auf 100 %, bei 
Senkung um 2,5 % auf 50 % und bei Senkung um 7,5 % oder mehr auf 150 % festgelegt. Zielerreichungsgrade zwischen diesen Mindest- 
bzw. Maximalwerten werden linear interpoliert. Bei einer Reduzierung der Betriebsunfall-Personen-Quote gegenüber 2021 um weniger 
als 2,5 % beträgt die Zielerreichung 0 %.

•   Kriterium 2 - Digitalisierung (15 %-Punkte): Für die Erstellung eines überzeugenden Konzepts zur Digitalisierung der Ausbildungsformen 
und -inhalte, eines schlüssigen Weiterbildungskonzepts zur Begleitung der Mitarbeiter im Rahmen der digitalen Transformation sowie 
die Konzeption und Umsetzung von entsprechenden Weiterbildungsmodulen bereits im Geschäftsjahr 2022 hat der Aufsichtsrat be-
stimmte Zielerreichungsgrade zwischen 0 und 150 % im Einzelnen definiert.

2.4.2  Performance Cash Award

Der Performance Cash Award 2021 errechnet sich gemäß Vergütungssystem aus dem mit jedem Vorstandsmitglied individuell anstel-
lungsvertraglich vereinbarten Zielbetrag und dem Auszahlungsfaktor (zwischen 0 und 200 %). Der Auszahlungsfaktor hängt von der Erfül-
lung von Leistungskriterien in der Performance-Periode 2021 bis 2024 ab, und zwar – wie im Vergütungssystem vorgesehen – zu 70 % von 
der operativen Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) und zu 30 % von der Erreichung des Stakeholder-Ziels „Dekarbonisierung/ 
SALCOS/Transfer zur CO2-Neutralität“, das der Aufsichtsrat zu Beginn des Geschäftsjahres für alle Vorstandsmitglieder gleich festgelegt 
hat. 

Berechnung des Auszahlungsfaktors zum Performance Cash Award 2021

ROCE-Ziel:

Für die Zielerreichung der operativen Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE-Ziel) in der Performance-Periode 2021 bis 2024 hatte 
der Aufsichtsrat zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 einen bestimmten Zielwert, einen bestimmten Mindestwert und einen bestimmten 
Maximalwert festgelegt. Die resultierende Bonuskurve ist in Schaubild 8 dargestellt. Zur Feststellung des Auszahlungsfaktors werden – 
wie im Vergütungssystem vorgesehen – am Ende der Performance-Periode, also nach Ablauf des Geschäftsjahres 2024, die Zielerrei-
chung ermittelt und der Auszahlungsfaktor festgestellt. Bei Herrn Prof. Dr. Fuhrmann wird die ihm gewährte Entschädigungszahlung bei 
der Ermittlung des Auszahlungsbetrages zeitratierlich berücksichtigt.

Schaubild 8: Bonuskurve ROCE-Ziel Performance Cash Award 2021

 

Stakeholder-Ziel:

Die Beurteilung der Zielerreichung erfolgt nach Abschluss der Performance Periode, also nach Ablauf des Geschäftsjahres 2024, unter 
Berücksichtigung der Erreichung vorab definierter Meilensteine für die Konzeptionierung und Umsetzung des Projekts SALCOS zur De-
karbonisierung der Stahlerzeugung.

Die Auszahlung des Performance Cash Award 2021 erfolgt nach Ablauf der Performance-Periode 2021 bis 2024 in bar.
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Für die Zielerreichung der operativen Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE-Ziel) in der Performance-
Periode 2021 bis 2024 hatte der Aufsichtsrat zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 einen bestimmten Zielwert, 
einen bestimmten Mindestwert und einen bestimmten Maximalwert festgelegt. Die resultierende Bonuskurve 
ist in Schaubild 8 dargestellt. Zur Feststellung des Auszahlungsfaktors werden – wie im Vergütungssystem 
vorgesehen – am Ende der Performance-Periode, also nach Ablauf des Geschäftsjahres 2024, die Zielerrei-
chung ermittelt und der Auszahlungsfaktor festgestellt. Bei Herrn Prof. Dr. Fuhrmann wird die ihm gewährte 
Entschädigungszahlung bei der Ermittlung des Auszahlungsbetrages zeitratierlich berücksichtigt. 

Schaubild 8: Bonuskurve ROCE-Ziel Performance Cash Award 2021 

 

Stakeholder-Ziel: 

Die Beurteilung der Zielerreichung erfolgt nach Abschluss der Performance Periode, also nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres 2024, unter Berücksichtigung der Erreichung vorab definierter Meilensteine für die Konzepti-
onierung und Umsetzung des Projekts SALCOS zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. 

Die Auszahlung des Performance Cash Award 2021 erfolgt nach Ablauf der Performance-Periode 2021 bis 
2024 in bar. 

 

Ausblick auf die Leistungsziele für die Bemessung des Performance Cash Awards für das Geschäftsjahr 
2022: 

Für das mit 70 % gewichtete finanzielle Leistungsziel „ROCE“ wurde der in der Performance-Periode 2022 
bis 2025 durchschnittlich zu erreichende Konzern-ROCE, der zu einem Auszahlungsfaktor von 100 % führt, 
auf 9,8 %, der Konzern-ROCE für einen Auszahlungsfaktor von 50 % auf 6,8 % und der Konzern-ROCE, bei 
dessen Erreichen oder Überschreiten der Auszahlungsfaktor 200 % beträgt, auf 11,8 % festgelegt. 

Als Stakeholderziel mit einer Gewichtung von 30 % wurde das Ziel vorgegeben, bis Ende 2022 den CO2-
Fußabdruck des Salzgitter-Konzerns zu ermitteln und dem Aufsichtsrat insgesamt zehn ambitionierte 
Maßnahmen zur nachhaltigen Reduzierung der CO2-Emissionen vorzulegen, die in den Jahren 2023 bis 
2025 sukzessive umzusetzen sind. Die Beurteilung der Zielerreichung erfolgt in Abhängigkeit von der An-
zahl der im Jahr 2022 vorgelegten Maßnahmen zur CO2-Einsparung sowie der Geschwindigkeit, mit der die 
Maßnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 umgesetzt werden. 
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Ausblick auf die Leistungsziele für die Bemessung des Performance Cash Awards für das Geschäftsjahr 2022:

Für das mit 70 % gewichtete finanzielle Leistungsziel „ROCE“ wurde der in der Performance-Periode 2022 bis 2025 durchschnittlich zu 
erreichende Konzern-ROCE, der zu einem Auszahlungsfaktor von 100 % führt, auf 9,8 %, der Konzern-ROCE für einen Auszahlungsfaktor 
von 50 % auf 6,8 % und der Konzern-ROCE, bei dessen Erreichen oder Überschreiten der Auszahlungsfaktor 200 % beträgt, auf 11,8 % 
festgelegt.

Als Stakeholderziel mit einer Gewichtung von 30 % wurde das Ziel vorgegeben, bis Ende 2022 den CO2-Fußabdruck des Salzgitter-Kon-
zerns zu ermitteln und dem Aufsichtsrat insgesamt zehn ambitionierte Maßnahmen zur nachhaltigen Reduzierung der CO2-Emissionen 
vorzulegen, die in den Jahren 2023 bis 2025 sukzessive umzusetzen sind. Die Beurteilung der Zielerreichung erfolgt in Abhängigkeit von 
der Anzahl der im Jahr 2022 vorgelegten Maßnahmen zur CO2-Einsparung sowie der Geschwindigkeit, mit der die Maßnahmen in den Jah-
ren 2023 bis 2025 umgesetzt werden.

2.5  Sonstige Angaben

Von der nach dem Vergütungssystem gegebenen Möglichkeit, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern, wurde kein Gebrauch 
gemacht, weil dazu kein Anlass bestand und die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. 

Die Maximalvergütung beträgt nach dem Vergütungssystem für ordentliche Vorstandsmitglieder 2.900 T€ und für den Vorstandsvorsit-
zenden 5.100 T€. Diese Grenzen sind hinsichtlich der im Geschäftsjahr 2021 gewährten und geschuldeten Vergütung eingehalten worden 
(vgl. Tabelle 5). 
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Tabelle 5: Einhaltung der Maximalvergütung bei der gewährten und geschuldeten Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 (vorbehaltlich noch nicht ge-
leisteter Zahlungen aus Aktien-Deferral und Performance Cash Award 2021)

1 Die Festvergütung sowie der Jahresbonus 2021 wurden für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ermittelt unter Berücksichtigung der für Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewäh-
renden Entschädigungszahlung aufgrund Nicht-Einhaltung der vertraglichen Ankündigungsfrist. Herrn Becker wurden im Geschäftsjahr 2021 60 T€ für die vorübergehend 
zusätzlich wahrgenommene Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Mannesmann gewährt.

2 Herr Groebler hat Anspruch auf eine Sondervergütung zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus seinem vormaligen Anstellungsverhältnis, fällig im Januar 2022.
3 Dienstzeitaufwand gem. IAS 19
4 Aufgrund der unterjährigen Ein- und Austritte von Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann bzw. Herrn Groebler wurde die Maximalvergütung zeitanteilig ermittelt. Für Herrn Prof. Dr.-Ing. 

Fuhrmann wurde die für Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewährende Entschädigungszahlung in die zeitanteilige Ermittlung der Maximalvergütung einbezogen.

Eine abschließende Beurteilung, ob die festgelegte Maximalvergütung eingehalten wurde, kann erst nach Ende bzw. Feststehen der Aus-
zahlungsbeträge aus den jeweiligen Aktien-Deferrals bzw. Performance Cash Awards abschließend beurteilt und daher in den Vergütungs-
berichten für die nächsten Geschäftsjahre berichtet werden. 

Den einzelnen Vorstandsmitgliedern sind weder im Geschäftsjahr 2021 noch für das Vorjahr von Dritten im Hinblick auf ihre Tätigkeit als 
Vorstandsmitglieder Leistungen zugesagt oder gewährt worden. Den Vorstandsmitgliedern wurden für die reguläre Beendigung ihrer Tä-
tigkeit und bei Erreichen der in den Altersversorgungszusagen festgelegten Altersgrenzen die in Tabelle 6 dargestellten Leistungen zuge-
sagt.
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Tabelle 5: Einhaltung der Maximalvergütung bei der gewährten und geschuldeten Vergütung für das Geschäfts-
jahr 2021 (vorbehaltlich noch nicht geleisteter Zahlungen aus Aktien-Deferral und Performance Cash Award 2021) 

Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann
Finanzvorstand 

01.10.1996 bis 31.01.2011,
Vorstandsvorsitzender 

01.02.2011 bis 30.06.2021

Groebler
Ordentliches Vorstandsmitglied 

17.05.2021 bis 30.06.2021, 
Vorstandsvorsitzender 

seit 01.07.2021

Festvergütung1 700 650
Nebenleistungen 11 27
Summe Festvergütung 711 677

Einjährige variable Vergütung
Jahresbonus 

(50 % Cash-Anteil)1 375 384

Aktien-Deferral - -

Performance Cash 
Award - -

Summe Variable Vergütung 375 384
Sondervergütung2 - 375
Versorgungsaufwand3 489 338
Gesamtvergütung 1.575 1.775

Maximalvergütung4 2.962 3.200

Becker
Finanzvorstand 

seit 01.02.2011 

Kieckbusch
Personalvorstand 

seit 20.02.2013

Festvergütung1 696 636

Nebenleistungen 28 48
Summe Festvergütung 724 684

Einjährige variable Vergütung
Jahresbonus (50 % 

Cash-Anteil)1 342 342

Aktien-Deferral - -

Performance Cash 
Award - -

Summe Variable Vergütung 342 342
Sondervergütung2 - -

Versorgungsaufwand3 402 451
Gesamtvergütung 1.467 1.477

Maximalvergütung4 2.900 2.900

in T€

Mehrjährige variable Vergütung

Mehrjährige variable Vergütung

 
1 Die Festvergütung sowie der Jahresbonus 2021 wurden für Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ermittelt unter Berücksichtigung der für Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewäh-

renden Entschädigungszahlung aufgrund Nicht-Einhaltung der vertraglichen Ankündigungsfrist. Herrn Becker wurden im Geschäftsjahr 2021 60 T€ für die vorübergehend 
zusätzlich wahrgenommene Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Mannesmann gewährt. 

2 Herr Groebler hat Anspruch auf eine Sondervergütung zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus seinem vormaligen Anstellungsverhältnis, fällig im Januar 2022. 
3 Dienstzeitaufwand gem. IAS 19 
4 Aufgrund der unterjährigen Ein- und Austritte von Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann bzw. Herrn Groebler wurde die Maximalvergütung zeitanteilig ermittelt. Für Herrn Prof. Dr.-

Ing. Fuhrmann wurde die für Juli 2021 anstellungsvertraglich zu gewährende Entschädigungszahlung in die zeitanteilige Ermittlung der Maximalvergütung einbezogen. 

 
Eine abschließende Beurteilung, ob die festgelegte Maximalvergütung eingehalten wurde, kann erst nach 
Ende bzw. Feststehen der Auszahlungsbeträge aus den jeweiligen Aktien-Deferrals bzw. Performance Cash 
Awards abschließend beurteilt und daher in den Vergütungsberichten für die nächsten Geschäftsjahre be-
richtet werden.  

Den einzelnen Vorstandsmitgliedern sind weder im Geschäftsjahr 2021 noch für das Vorjahr von Dritten im 
Hinblick auf ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglieder Leistungen zugesagt oder gewährt worden. Den Vor-
standsmitgliedern wurden für die reguläre Beendigung ihrer Tätigkeit und bei Erreichen der in den Altersver-
sorgungszusagen festgelegten Altersgrenzen die in Tabelle 6 dargestellten Leistungen zugesagt. 
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Tabelle 6: Altersversorgungsleistungen

1 Jahresbezug bei Dienstzeit bis Alter 65 unter Einbeziehung einer gegen Vergütung übernommenen Versorgungszusage des Vorarbeitgebers
2 vertraglich vereinbarte Begrenzung auf 96 % der zugesagten Endrente des Geschäftsjahres 2018, Dynamisierung ab 2019 entsprechend Gruppenanpassungen Essener Verband
3 vertraglich vereinbarte Begrenzung auf 92 % der zugesagten Endrente des Geschäftsjahres 2018, Dynamisierung ab 2019 entsprechend Gruppenanpassungen Essener Verband

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf die 
vereinbarte Vergütung bis zum Ablauf des Vertrages; dieser Anspruch ist jedoch begrenzt auf den Wert von zwei Jahresgesamtvergütun-
gen (feste Grundvergütung und variable Vergütung). Für den Fall der Beendigung der Vorstandstätigkeit aufgrund eines Kontrollwechsels 
haben die Vorstandsmitglieder unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Abfindung in Höhe der Gesamtvergütung für die 
noch nicht abgelaufene Laufzeit ihres Anstellungsvertrages, wobei dieser Anspruch auf den Wert von drei Jahresgesamtvergütungen 
(feste Grundvergütung und variable Vergütung) begrenzt ist. 

3.  Vergütung der früheren Mitglieder des Vorstandes

Die folgende Tabelle 5 enthält die den früheren Mitgliedern des Vorstands, die ihre Tätigkeit innerhalb der letzten zehn Geschäftsjahre 
beendet haben, im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährten und geschuldeten Vergütungen einschließlich des jeweiligen relativen Anteils 
nach § 162 AktG. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden ausschließlich lebenslang zu leistende Rentenzahlungen sowie Vergütungen für 
die Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandanten in Tochterunternehmen der Gesellschaft gewährt.

Tabelle 7: Gewährte und geschuldete Vergütung der früheren Mitglieder des Vorstandes im Geschäftsjahr 2021 gem. § 162 AktG

 
4.  Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

4.1  Das System zur Vergütung des Aufsichtsrates

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält pro Geschäftsjahr ein Fixum von 60.000 €. Diese Vergütung beträgt für den stellvertretenden 
Vorsitzenden das Doppelte und für den Vorsitzenden das Dreifache. Zudem bekommt jedes Mitglied für Ausschusstätigkeiten 5.000 €, 
jeder Ausschussvorsitzende und jedes Mitglied des Prüfungsausschusses 10.000 € sowie der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
30.000 €. Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dessen Stellvertreter wird eine Mitgliedschaft in Ausschüssen nicht vergütet. Den 
anderen Aufsichtsratsmitgliedern werden maximal zwei Mitgliedschaften in Ausschüssen vergütet. Pro Sitzungsteilnahme (auch im Wege 
einer Telefon- oder Videokonferenz) wird ein Sitzungsgeld von 500 € gezahlt; die Mitwirkung an einer kurzen fernmündlichen Konsultation 
und Beschlussfassung zu Einzelfragen gilt insoweit nicht als Sitzungsteilnahme.
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Tabelle 6: Altersversorgungsleistungen 

in € nach HGB nach IFRS nach HGB nach IFRS

2021 720.000 0 2.228.156 653.419 17.696.973 19.189.595

2020 720.000 0 1.216.785 983.487 15.468.817 18.536.176

2021 0 214.570 322.725 338.257 322.725 338.257

2020 - - - - - -
2021 352.5472 542.524 1.057.561 191.801 8.192.021 8.998.732

2020 349.0562 361.620 699.604 595.396 7.134.460 8.806.931
2021 337.8573 542.524 1.032.397 204.348 7.242.479 8.040.598
2020 334.5123 361.620 703.117 640.093 6.210.082 7.836.250

Jahresbezug 
bei Eintritt des 
Pensionsfalls1

Zuführung zur 
Pensionsrückstellung

Barwert der 
Pensionsansprüche

Kapitalleistung bei 
Eintritt des 

Pensionsfalls 
(Garantiebetrag)

Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann, Finanzvorstand 
01.10.1996 bis 31.01.2011, 
Vorstandsvorsitzender 01.02.2011 bis 
30.06.2021

Groebler, 
Ordentliches Vorstandsmitglied 
17.05.2021 bis 30.06.2021, 
Vorstandsvorsitzender seit 01.07.2021

Becker,
Finanzvorstand seit 01.02.2011

Kieckbusch,
Personalvorstand seit 20.02.2013

 
1 Jahresbezug bei Dienstzeit bis Alter 65 unter Einbeziehung einer gegen Vergütung übernommenen Versorgungszusage des Vorarbeitgebers 
2 vertraglich vereinbarte Begrenzung auf 96% der zugesagten Endrente des Geschäftsjahres 2018, Dynamisierung ab 2019 entsprechend Gruppenanpassungen Essener Verband 
3 vertraglich vereinbarte Begrenzung auf 92% der zugesagten Endrente des Geschäftsjahres 2018, Dynamisierung ab 2019 entsprechend Gruppenanpassungen Essener Verband 

 

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund haben die Vorstands-
mitglieder Anspruch auf die vereinbarte Vergütung bis zum Ablauf des Vertrages; dieser Anspruch ist jedoch 
begrenzt auf den Wert von zwei Jahresgesamtvergütungen (feste Grundvergütung und variable Vergütung). 
Für den Fall der Beendigung der Vorstandstätigkeit aufgrund eines Kontrollwechsels haben die Vorstands-
mitglieder unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Abfindung in Höhe der Gesamtvergütung 
für die noch nicht abgelaufene Laufzeit ihres Anstellungsvertrages, wobei dieser Anspruch auf den Wert von 
drei Jahresgesamtvergütungen (feste Grundvergütung und variable Vergütung) begrenzt ist.  

3. Vergütung der früheren Mitglieder des Vorstandes 

Die folgende Tabelle 5 enthält die den früheren Mitgliedern des Vorstands, die ihre Tätigkeit innerhalb der 
letzten zehn Geschäftsjahre beendet haben, im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährten und geschuldeten 
Vergütungen einschließlich des jeweiligen relativen Anteils nach § 162 AktG. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
wurden ausschließlich lebenslang zu leistende Rentenzahlungen sowie Vergütungen für die Wahrnehmung 
von Aufsichtsratsmandanten in Tochterunternehmen der Gesellschaft gewährt. 

 
Tabelle 7: Gewährte und geschuldete Vergütung der früheren Mitglieder des Vorstandes im 
Geschäftsjahr 2021 gem. § 162 AktG 
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in € in % in € in % in € in % in € in %

Pensionszahlungen 496.092 100% 350.483 99% 388.514 94% 136.906 100%
Aufsichtsratsvergütungen 0 0% 5.300 1% 24.133 6% 0 0%
Gesamtvergütung 496.092 100% 355.783 100% 412.648 100% 136.906 100%

Wolfgang Eging
Vorstand Mannesmann 

01.10.2003 bis 30.09.2014

Heinz Groschke
Vorstand Handel 

01.01.2006 bis 
30.09.2014

Peter-Jürgen Schneider
Vorstand Personal und 

Dienstleistungen 
01.04.2003 bis 19.02.2013

Prof. Dr. Wolfgang Leese
Vorstandsvorsitzender 

01.02.2000 bis 31.01.2011

 

4. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates 

4.1 Das System zur Vergütung des Aufsichtsrates 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält pro Geschäftsjahr ein Fixum von 60.000 €. Diese Vergütung beträgt 
für den stellvertretenden Vorsitzenden das Doppelte und für den Vorsitzenden das Dreifache. Zudem be-
kommt jedes Mitglied für Ausschusstätigkeiten 5.000 €, jeder Ausschussvorsitzende und jedes Mitglied des 
Prüfungsausschusses 10.000 € sowie der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 30.000 €. Dem Vorsitzen-
den des Aufsichtsrates und dessen Stellvertreter wird eine Mitgliedschaft in Ausschüssen nicht vergütet. Den 
anderen Aufsichtsratsmitgliedern werden maximal zwei Mitgliedschaften in Ausschüssen vergütet. Pro Sit-
zungsteilnahme (auch im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz) wird ein Sitzungsgeld von 500 € gezahlt; 
die Mitwirkung an einer kurzen fernmündlichen Konsultation und Beschlussfassung zu Einzelfragen gilt inso-
weit nicht als Sitzungsteilnahme. 

4.2 Vergütung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder 

Die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten folgende Vergütungen sowie Sitzungsgelder: 
 
Tabelle 8: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 
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4.2  Vergütung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

Die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten folgende Vergütungen sowie Sitzungsgelder:

Tabelle 8: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021
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Gesamt-
vergütung

in € in % in € in % in € in % in €

Heinz-Gerhard Wente 2021 180.000 98% 0% 3.500 2%             183.500   

(Vorsitzender) 2020 171.000 98% 0% 3.000 2%              174.000   
Dr. Hans-Jürgen Urban 2021 120.000 97% 0% 3.500 3%             123.500   
(stellvertretender Vorsitzender) 2020 114.000 97% 0% 3.000 3%              117.000   

Konrad Ackermann 2021 60.000 77% 15.000 19% 3.000 4%               78.000   

2020 57.000 76% 14.250 19% 3.500 5%                74.750   

Manuel Bloemers 2021 30.000 80% 5.000 13% 2.500 7%               37.500   
(seit 01.07.2021) 2020 0% 0% 0%                          -   

Ulrike Brouzi 2021 60.000 98% 0% 1.500 2%                61.500   

2020 57.000 98% 0% 1.000 2%               58.000   
Annelie Buntenbach 2021 30.000 98% 0% 500 2%               30.500   

(bis 30.06.2021) 2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   

Hasan Cakir 2021 60.000 83% 10.000 14% 2.500 3%               72.500   
2020 57.000 82% 9.500 14% 3.000 4%               69.500   

Dr. Bernd Drouven 2021 60.000 89% 5.000 7% 2.500 4%               67.500   

2020 57.000 92% 4.750 8% 500 1%               62.250   

Roland Flach 2021 60.000 82% 10.000 14% 3.000 4%               73.000   

2020 57.000 82% 9.500 14% 3.000 4%               69.500   

Gabriele Handke 2021 60.000 97% 0% 2.000 3%               62.000   

2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   
Reinhold Hilbers 2021 60.000 82% 10.000 14% 3.000 4%               73.000   

2020 57.000 82% 9.500 14% 3.000 4%               69.500   

Norbert Keller 2021 60.000 97% 0% 2.000 3%               62.000   
2020 57.000 99% 0% 500 1%               57.500   

Frank Klingebiel 2021 40.000 96% 0% 1.500 4%                41.500   

(seit 19.05.2021) 2020 0% 0% 0%                          -   

Prof. Dr. Susanne Knorre 2021 60.000 97% 0% 2.000 3%               62.000   
2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   

Dr. Dieter Köster 2021 30.000 98% 0% 500 2%               30.500   

(bis 30.06.2021) 2020 57.000 98% 0% 1.000 2%               58.000   

Jahresbezug

Festvergütung
Vergütung für 

Ausschusstätigkeit Sitzungsgeld

 

 

Fortsetzung Tabelle 8: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 
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Fortsetzung Tabelle 8: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021

Aus Solidarität mit denjenigen Mitarbeitern, die sich 2020 aufgrund des massiven Auftragseinbruchs in Kurzarbeit befanden und Einkom-
menseinbußen hinnehmen mussten, verzichteten alle Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2020 für sechs Monate auf 10 % ihrer fes-
ten Vergütung.

Darüber hinaus erhielten folgende Aufsichtsratsmitglieder Vergütungen für Aufsichtsratsmandate bei Tochterunternehmen:

Tabelle 9: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 bei Tochtergesellschaften 

Die gewerkschaftsangehörigen Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Vergütung nach den Richtlinien des Deutschen Gewerkschafts-
bundes an die Hans-Böckler-Stiftung abzuführen. 
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Heinz Kreuzer 2021 60.000 97% 0% 2.000 3%               62.000   
2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   

Bernd Lauenroth 2021 30.000 79% 7.500 20% 500 1%               38.000   
(bis 30.06.2021) 2020 57.000 76% 14.250 19% 3.500 5%                74.750   
Volker Mittelstädt 2021 60.000 97% 0% 2.000 3%               62.000   

2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   
Klaus Papenburg 2021 30.000 95% 0% 1.500 5%                31.500   
(seit 01.07.2021) 2020 0% 0% 0%                          -   
Anja Piel 2021 30.000 95% 0% 1.500 5%                31.500   
(seit 22.07.2021) 2020 0% 0% 0%                          -   
Prof. Dr. Joachim Schindler 2021 60.000 65% 30.000 32% 3.000 3%               93.000   

2020 57.000 64% 28.500 32% 3.000 3%               88.500   

Christine Seemann 2021 60.000 97% 0% 2.000 3%               62.000   
2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   

Prof. Dr. Dr.-Ing. Birgit 2021 60.000 89% 5.000 7% 2.500 4%               67.500   
Spanner-Ulmer 2020 57.000 90% 4.750 8% 1.500 2%               63.250   
Clemens Spiller 2021 60.000 97% 0% 2.000 3%               62.000   

2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   
Dr. Werner Tegtmeier 2021 25.000 98% 0% 500 2%               25.500   
(bis 19.05.2021 2020 57.000 97% 0% 1.500 3%               58.500   
Insgesamt 2021 1.445.000 97.500 51.000 1.593.500

2020 1.368.000 95.000 41.500 1.504.500  

Aus Solidarität mit denjenigen Mitarbeitern, die sich 2020 aufgrund des massiven Auftragseinbruchs in Kurz-
arbeit befanden und Einkommenseinbußen hinnehmen mussten, verzichteten alle Aufsichtsratsmitglieder 
im Geschäftsjahr 2020 für sechs Monate auf 10 % ihrer festen Vergütung. 

Darüber hinaus erhielten folgende Aufsichtsratsmitglieder Vergütungen für Aufsichtsratsmandate bei Toch-
terunternehmen: 

Tabelle 9: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 bei 
Tochtergesellschaften
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Gesamt-
vergütung

in € in % in € in % in € in % in €

Konrad Ackermann 2021 10.000 93% 0% 750 7%                  10.750   
(KHS) 2020 9.000 92% 0% 750 8%                    9.750   
Hasan Cakir 2021 8.000 95% 0% 400 5%                   8.400   
(SZFG) 2020 8.000 95% 0% 400 5%                   8.400   
Roland Flach 2021 10.000 93% 0% 750 7%                  10.750   
(KHS) 2020 10.000 93% 0% 750 7%                  10.750   
Gabriele Handke 2021 5.000 93% 0% 400 7%                   5.400   
(PTG) 2020 5.000 93% 0% 400 7%                   5.400   
Norbert Keller 2021 5.000 94% 0% 300 6%                   5.300   
(MPTDE) 2020 5.000 94% 0% 300 6%                   5.300   
Volker Mittelstädt 2021 7.500 95% 0% 400 5%                    7.900   
(ILG/MGB) 2020 7.500 95% 0% 400 5%                    7.900   
Dr. Hans-Jürgen Urban 2021 12.000 97% 0% 400 3%                 12.400   
(SZFG) 2020 12.000 97% 0% 400 3%                 12.400   
Insgesamt 2021 57.500 0 3.400 60.900

2020 56.500 0 3.400 59.900

Jahresbezug

Festvergütung
Vergütung für 

Ausschusstätigkeit Sitzungsgeld

 

Die gewerkschaftsangehörigen Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Vergütung nach den Richtlinien 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Hans-Böckler-Stiftung abzuführen.  

5. Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung 

Die folgende vergleichende Darstellung stellt die jährliche Veränderung der gewährten und geschuldeten Ver-
gütung der gegenwärtigen und früheren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Ertragsentwicklung der 
Gesellschaft und der Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalentenbasis dar.  

Die für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates zugrunde gelegte Vergütung entspricht der in 
den jeweiligen Geschäftsjahren gewährten und geschuldeten Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG 
und damit den Angaben in Tabellen 1 und 7 bzw. 8 und 9 dieses Berichts. Als Kennziffern für die Darstellung 
der Ertragsentwicklung wird neben der Entwicklung des Jahresüberschusses der Salzgitter AG zusätzlich das 
konsolidierte Konzern-Vorsteuerergebnis (EBT) herangezogen, das gleichzeitig auch Bemessungsgrundlage 
für die ökonomische Leistungskomponente des Jahresbonus ist. Für die Vergütungsentwicklung der Arbeit-
nehmer wurde auf die Stammbeschäftigten der in Deutschland ansässigen Gesellschaften des Salzgitter-
Konzerns abgestellt. Die interne Vergleichsgruppe wird bewusst auf Deutschland beschränkt, weil hier mit 
rund 80 % der weit überwiegende Teil der Mitarbeiter beschäftigt ist und im Zeitverlauf strukturelle Verände-
rungen im Anteil der ausländischen Beschäftigten an der Gesamtbelegschaft die Aussagekraft einer weltweit 
vergleichenden Darstellung beeinträchtigen würde. 

In Tabelle 10 ist ein Vergleich der prozentualen Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstandes mit 
der Ertragsentwicklung der Salzgitter AG und mit der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf 
Vollzeitäquivalentenbasis gegenüber dem Vorjahr dargestellt. Tabelle 11 gibt diesen Vergleich für die Mitglie-
der des Aufsichtsrates wieder. 
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5.  Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung

Die folgende vergleichende Darstellung stellt die jährliche Veränderung der gewährten und geschuldeten Vergütung der gegenwärtigen 
und früheren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft und der Vergütung der Arbeitnehmer auf 
Vollzeitäquivalentenbasis dar. 

Die für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates zugrunde gelegte Vergütung entspricht der in den jeweiligen Geschäftsjah-
ren gewährten und geschuldeten Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG und damit den Angaben in Tabellen 1 und 7 bzw. 8 und 9 
dieses Berichts. Als Kennziffern für die Darstellung der Ertragsentwicklung wird neben der Entwicklung des Jahresüberschusses der 
Salzgitter AG zusätzlich das konsolidierte Konzern-Vorsteuerergebnis (EBT) herangezogen, das gleichzeitig auch Bemessungsgrundlage 
für die ökonomische Leistungskomponente des Jahresbonus ist. Für die Vergütungsentwicklung der Arbeitnehmer wurde auf die 
Stammbeschäftigten der in Deutschland ansässigen Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns abgestellt. Die interne Vergleichsgruppe 
wird bewusst auf Deutschland beschränkt, weil hier mit rund 80 % der weit überwiegende Teil der Mitarbeiter beschäftigt ist und im Zeit-
verlauf strukturelle Veränderungen im Anteil der ausländischen Beschäftigten an der Gesamtbelegschaft die Aussagekraft einer weltweit 
vergleichenden Darstellung beeinträchtigen würde.

In Tabelle 10 ist ein Vergleich der prozentualen Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstandes mit der Ertragsentwicklung der 
Salzgitter AG und mit der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalentenbasis gegenüber dem Vorjahr darge-
stellt. Tabelle 11 gibt diesen Vergleich für die Mitglieder des Aufsichtsrates wieder.

Tabelle 10: Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung für die Mitglieder des Vorstandes

Da Herr Groebler erst im Laufe des Geschäftsjahres 2021 zum Mitglied des Vorstandes bestellt worden ist, kann eine Veränderungsrate 
insoweit nicht angegeben werden. Da das EBT im Geschäftsjahr 2020 negativ war und im Geschäftsjahr 2021 positiv ist, ist die Angabe 
einer prozentualen Veränderungsrate ebenfalls nicht möglich. Der Anstieg der den beiden Vorstandsmitgliedern Becker und Kieckbusch 
gewährten und geschuldeten Vergütung ist auf die deutlich erhöhte erfolgsabhängige variable Vergütung (Jahresbonus) sowie auf die 
Tatsache zurückzuführen, dass die Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2020 freiwillig für sechs Monate auf 10 % der vertraglich ge-
schuldeten Festvergütung verzichtet hatten. Bei Herrn Becker wirkt im Geschäftsjahr 2021 im Übrigen die temporäre Gewährung einer 
zusätzlichen Vergütung in Höhe von 60 T€ für die Übernahme der Leitung des Geschäftsbereichs Mannesmann vergütungserhöhend. Bei 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann ist der Vergütungsanstieg neben der allgemeinen Erhöhung der erfolgsabhängigen Vergütung und der ge-
leisteten Entschädigungszahlung auf die Berücksichtigung der im Geschäftsjahr geleisteten Pensionszahlungen und der Auszahlung 
 einer Kapitalleistung aus einer Entgeltumwandlungsabrede zurückzuführen. Der deutliche Anstieg der durchschnittlichen Arbeitnehmer-
vergütung des Geschäftsjahres 2021 gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 ist einerseits auf Vergütungsausfälle aufgrund der umfang- 
reichen Inanspruchnahme von Kurzarbeit im Geschäftsjahr 2020 und andererseits auf den ergebnisbedingt deutlichen Anstieg der für 
das Geschäftsjahr 2021 geschuldeten erfolgsabhängigen Vergütung zurückzuführen.  
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Tabelle 10: Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung für die Mitglieder des Vor-
standes 

Veränderung der Vergütungen bzw. der Erträge 
2021 ggü. 2020 in %

Gegenwärtige Mitglieder des Vorstandes
Prof. Dr.-Ing. Fuhrmann 27%
Groebler (Anstellungsbeginn 2021)
Becker 37%
Kieckbusch 29%
Frühere Mitglieder des Vorstandes
Prof. Dr. Leese 0%
Eging -2%
Groschke -1%
Schneider 0%

Ertragsentwicklung
Jahresüberschuss SZAG (Turnaround 2021 ggü. 2020)
Ergebnis vor Steuern (EBT) Salzgitter-Konzern (Turnaround 2021 ggü. 2020)

Arbeitnehmer
Stammbeschäftigte Inland 12%  

 

Da Herr Groebler erst im Laufe des Geschäftsjahres 2021 zum Mitglied des Vorstandes bestellt worden ist, 
kann eine Veränderungsrate insoweit nicht angegeben werden. Da das EBT im Geschäftsjahr 2020 negativ 
war und im Geschäftsjahr 2021 positiv ist, ist die Angabe einer prozentualen Veränderungsrate ebenfalls nicht 
möglich. Der Anstieg der den beiden Vorstandsmitgliedern Becker und Kieckbusch gewährten und geschul-
deten Vergütung ist auf die deutlich erhöhte erfolgsabhängige variable Vergütung (Jahresbonus) sowie auf 
die Tatsache zurückzuführen, dass die Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2020 freiwillig für sechs Monate 
auf 10 % der vertraglich geschuldeten Festvergütung verzichtet hatten. Bei Herrn Becker wirkt im Geschäfts-
jahr 2021 im Übrigen die temporäre Gewährung einer zusätzlichen Vergütung in Höhe von 60 T€ für die Über-
nahme der Leitung des Geschäftsbereichs Mannesmann vergütungserhöhend. Bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Fuhr-
mann ist der Vergütungsanstieg neben der allgemeinen Erhöhung der erfolgsabhängigen Vergütung und der 
geleisteten Entschädigungszahlung auf die Berücksichtigung der im Geschäftsjahr geleisteten Pensionszah-
lungen und der Auszahlung einer Kapitalleistung aus einer Entgeltumwandlungsabrede zurückzuführen. Der 
deutliche Anstieg der durchschnittlichen Arbeitnehmervergütung des Geschäftsjahres 2021 gegenüber dem 
Geschäftsjahr 2020 ist einerseits auf Vergütungsausfälle aufgrund der umfangreichen Inanspruchnahme von 
Kurzarbeit im Geschäftsjahr 2020 und andererseits auf den ergebnisbedingt deutlichen Anstieg der für das 
Geschäftsjahr 2021 geschuldeten erfolgsabhängigen Vergütung zurückzuführen.   
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Tabelle 11: Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung für die Mitglieder des Aufsichtsrates

Salzgitter, 17. März 2022

gez. Groebler gez. Becker  gez. Wente

(Gunnar Groebler) (Burkhard Becker)  (Heinz-Gerhard Wente)
Vorsitzender des Vorstands Mitglied des Vorstands Finanzen  Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Tabelle 11: Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung für die Mitglieder des Auf-
sichtsrates 

Veränderung der Vergütungen bzw. der Erträge 2021 
ggü. 2020 in %

Gegenwärtige Mitglieder des Aufsichtsrates

Heinz-Gerhard Wente (Vorsitzender) 5%
Dr. Hans-Jürgen Urban (stellvertretender Vorsitzender) 6%

Konrad Ackermann 4%

Manuel Bloemers (seit 01.07.2021) (Beginn 2021)
Ulrike Brouzi 6%

Annelie Buntenbach (bis 30.06.2021) -48%

Hasan Cakir 4%
Dr. Bernd Drouven 8%

Roland Flach 5%

Gabriele Handke 6%
Reinhold Hilbers 5%

Norbert Keller 8%

Frank Klingebiel (seit 19.05.2021) (Beginn 2021)
Prof. Dr. Susanne Knorre 6%
Dr. Dieter Köster (bis 30.06.2021) -47%

Heinz Kreuzer 6%
Bernd Lauenroth (bis 30.06.2021) -49%
Volker Mittelstädt 6%

Klaus Papenburg (seit 01.07.2021) (Beginn 2021)
Anja Piel (seit 22.07.2021) (Beginn 2021)

Prof. Dr. Joachim Schindler 5%

Christine Seemann 6%

Prof. Dr. Dr.-Ing. Birgit Spanner-Ulmer 7%

Clemens Spiller 6%
Dr. Werner Tegtmeier (bis 19.05.2021) -56%

Frühere Mitglieder des Aufsichtsrates

Ertragsentwicklung
Jahresüberschuss SZAG (Turnaround 2021 ggü. 2020)
Ergebnis vor Steuern (EBT) Salzgitter-Konzern (Turnaround 2021 ggü. 2020)

Arbeitnehmer
Stammbeschäftigte Inland 12%  

 

 

Salzgitter, 17. März 2022 

 

 

gez. Groebler gez. Becker  gez. Wente 

(Gunnar Groebler) (Burkhard Becker)  (Heinz-Gerhard Wente) 
Vorsitzender des Vorstands Mitglied des Vorstands Finanzen  Vorsitzender des Aufsichtsrats 
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Der Vorstand hat gemäß § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Woh-
nungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
 COVID-19-Pandemie (CO-VID-19-Gesetz) in der geltenden Fassung 
beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung 2022 als virtuelle 
Hauptversammlung abzuhalten. Dem hat der Aufsichtsrat zuge-
stimmt. 

Die Hauptversammlung wird somit ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die Aktionäre 
haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Versammlung im Inter-
net zu verfolgen, im Vorfeld Fragen zu stellen und ihre Stimme ab-
zugeben. Im Folgenden wird erläutert, was dazu erforderlich ist:

1. Voraussetzung für die Verfolgung der gesamten virtuellen 
Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des Stimm-
rechts

 Zur Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im 
Internet und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 
26. Mai 2022 unter der Adresse 

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de

 in Textform angemeldet und ihre Berechtigung durch einen in 
Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Institut nachgewiesen haben. Ein 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach § 67c Abs. 3 AktG reicht aus. 
Zur Fristwahrung ist der Eingang der Anmeldung und des Nach-
weises an der obigen Adresse maßgeblich. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 12. Mai 2022 
(0:00 Uhr MESZ) – im Folgenden „Nachweisstichtag“ – zu bezie-
hen.

 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Ver-
folgung der gesamten Hauptversammlung im Internet und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis 
des Anteilsbesitzes auf den Nachweisstichtag erbracht hat. Mit 
der Anmeldung geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher, so dass Aktionäre auch nach erfolgter 
Anmeldung und Erbringung des Nachweises des Anteilsbesit-
zes weiterhin jederzeit frei über ihre Aktien verfügen können. 
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nach-
weis erbracht haben, sind auch dann zur Verfolgung der Haupt-
versammlung und Stimmrechtsausübung berechtigt, wenn sie 
die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußert haben. Aktio-
näre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben 
haben, sind zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung im 
Internet und zur Ausübung des Stimmrechts nicht berechtigt.

 Die Aktionäre können die Anmeldung und die Übermittlung des 
Nachweises durch ihr depotführendes Institut vornehmen las-

sen; dazu ist das Institut rechtzeitig mit der Anmeldung zu be-
auftragen. Das Institut übernimmt die erforderliche Anmeldung 
und bestätigt der oben genannten Stelle den maßgeblichen An-
teilsbesitz. Die angemeldeten Aktionäre erhalten daraufhin eine 
Stimmrechtskarte für die Hauptversammlung zugesandt. Um 
den rechtzeitigen Erhalt der Stimmrechtskarte sicherzustellen, 
empfehlen wir, die Anmeldung möglichst frühzeitig vorzuneh-
men. Die Stimmrechtskarte enthält die Angaben, die für den 
Zugang zur Verfolgung der Versammlung im Internet, zur Einrei-
chung von Fragen und zur Ausübung des Stimmrechts benötigt 
werden.

2. Ausübung des Stimmrechts

 Zur Ausübung des Stimmrechts haben die Aktionäre folgende 
Möglichkeiten:

 •  Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,

 • Briefwahl,

 •  Bevollmächtigung eines Dritten, der das Stimmrecht durch 
Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
oder per Briefwahl ausüben kann.

 Diese Möglichkeiten werden im Folgenden näher erläutert. Da-
mit in der Hauptversammlung ein hoher Anteil des Grundkapi-
tals vertreten ist, bitten wir, das Stimmrecht durch Nutzung von 
einer der nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten auszuüben.

 Briefwahlstimmen werden gegenüber Vollmachten und Weisun-
gen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stets als vor-
rangig betrachtet. Gehen darüber hinaus auf unterschiedlichen 
Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein 
und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, wer-
den diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per elek-
tronischem Online-Service, 2. per E-Mail und 3. in Papierform.

a) Ausübung des Stimmrechts durch die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter

 Wir bieten den Aktionären an, die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres 
Stimmrechts in der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 
Auch hierzu sind zunächst eine rechtzeitige Anmeldung und 
ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie unter Ziffer 1. be-
schrieben und dann die Erteilung einer Vollmacht erforder-
lich.

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform. Es wird gebeten, für die Vollmachtserteilung 
das der Stimmrechtskarte beigefügte Vollmachtsformular zu 
verwenden. Bei der Vollmachtserteilung müssen Weisungen 
für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne die-
se Weisungen ist die Vollmacht für die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter ungültig. Die Erteilung von 

C.  ANMELDUNG UND WEITERE ANGABEN UND  
HINWEISE ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
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Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ist nur in Bezug auf 
solche Anträge und Wahlvorschläge möglich, zu denen es mit 
dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Be-
schlussvorschläge der Verwaltung nach § 124 Abs. 3 AktG 
oder von Aktionären nach § 122 Abs. 2 AktG gibt oder die nach 
§§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht wurden. Die Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-
men.

 Es besteht die Möglichkeit, die Vollmacht mit den Weisungen 
entweder bis spätestens 1. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Ein-
gang) per Post oder per E-Mail an die Adresse 

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen On-
line-Service unter der Internetadresse   
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter 
Verwendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu-
gangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen Online-
Service können Vollmacht und Weisungen an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft noch während der Haupt-
versammlung bis zum Ende der Abstimmung erteilt oder 
geändert werden. Der Versammlungsleiter wird das Ende der 
Abstimmung einige Zeit vorher ankündigen. Zum angekün-
digten Zeitpunkt des Endes der Abstimmung wird der Online-
Service für die Abstimmung geschlossen. Auch nach Ertei-
lung der Vollmacht kann der Aktionär weiterhin frei über 
seine Aktien verfügen.

b) Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl

 Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). 
Auch hierzu sind zunächst eine rechtzeitige Anmeldung und 
ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie unter Ziffer 1. beschrie-
ben erforderlich.

 Zur schriftlichen Stimmabgabe wird gebeten, das der Stimm-
rechtskarte beigefügte Briefwahlformular zu verwenden. Es 
besteht die Möglichkeit, die Stimmabgabe entweder schrift-
lich bis spätestens 1. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang) 
per Post oder per E-Mail an die Adresse

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen On-
line-Service unter der Internetadresse  
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter 
Verwendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu-
gangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen Online-
Service kann die Stimmabgabe per Briefwahl noch während 
der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung erteilt 
oder geändert werden. Der Versammlungsleiter wird das En-

de der Abstimmung einige Zeit vorher ankündigen. Zum an-
gekündigten Zeitpunkt des Endes der Abstimmung wird der 
Online-Service für die Abstimmung geschlossen. Auch nach 
Stimmabgabe per Briefwahl kann der Aktionär weiterhin 
frei über seine Aktien verfügen.

c) Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte

 Die Aktionäre können ein Kreditinstitut, eine Aktionärsverei-
nigung oder eine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung ih-
rer Stimmrechte bevollmächtigen. Auch hierzu sind zunächst 
eine rechtzeitige Anmeldung und ein Nachweis des Anteils-
besitzes wie unter Ziffer 1. beschrieben erforderlich. Bevoll-
mächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesell-
schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform, es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt an 
einen Intermediär oder ihm nach § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellte Vertreter. Es wird gebeten, für die Vollmachtserteilung 
das der Stimmrechtskarte beigefügte Vollmachtsformular zu 
verwenden. Auch nach Erteilung der Vollmacht kann der 
Aktionär weiterhin jederzeit frei über seine Aktien verfü-
gen.

 Die Vollmacht kann dem Bevollmächtigten mit der Stimm-
rechtskarte ausgehändigt, der Gesellschaft über den elektro-
nischen Online-Service unter der Internetadresse  
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter 
Verwendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu-
gangsdaten oder der Gesellschaft schriftlich bis spätestens 
1. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang) per Post oder per 
E-Mail an die Adresse

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de 

 übermittelt werden. Über den elektronischen Online-Service 
kann die Vollmacht noch während der Hauptversammlung bis 
zum Ende der Abstimmung erteilt oder geändert werden. Der 
Versammlungsleiter wird das Ende der Abstimmung einige 
Zeit vorher ankündigen. Zum angekündigten Zeitpunkt des 
Endes der Abstimmung wird der Online-Service für die Ab-
stimmung geschlossen. Der Bevollmächtigte kann das 
Stimmrecht durch Unterbevollmächtigung der von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (siehe Ziffer 2 a) 
oder im Wege der Briefwahl (siehe Ziffer 2 b) ausüben.

 Für die Bevollmächtigung von Intermediären (z. B. Kreditins-
tituten) gilt § 135 Abs. 1 bis 7 AktG. Insbesondere ist die Voll-
machtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar 
festzuhalten und muss zudem vollständig sein und darf nur 
mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen ent-
halten. Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater sowie Personen, die sich geschäftsmä-
ßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung erbieten, es sei denn, derjenige, der 
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das Stimmrecht ausüben will, ist gesetzlicher Vertreter, Ehe-
gatte oder Lebenspartner des Aktionärs oder mit ihm bis 
zum vierten Grad verwandt oder verschwägert. Aktionäre 
sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der Vollmacht abstimmen.

3. Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung

 Die gesamte Hauptversammlung wird in Bild und Ton übertra-
gen. Die Übertragung ist allen Aktionären, die sich zur Hauptver-
sammlung angemeldet haben, unter der Internetadresse 
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter Ver-
wendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zugangs-
daten zugänglich.

4. Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127,  
131 AktG, § 1 COVID-19-Gesetz

a) Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Absatz 2 AktG)

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag 
von 500.000,00 EUR am Grundkapital der Gesellschaft (ent-
sprechend 185.927 Aktien) erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt ge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ver-
langen muss der Gesellschaft schriftlich unter der folgenden 
Adresse bis zum 2. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ, zugegangen 
sein: 

 Salzgitter AG 
Der Vorstand 
c/o Abteilung Recht und Versicherungen 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter

 Die Antragsteller haben dabei nachzuweisen, dass sie seit 
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlan-
gens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten, wobei 
§ 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwen-
dung findet. 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge (§ 126 Absatz 1 und § 127 
AktG)

 Gegenanträge von Aktionären und Vorschläge von Aktionären 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-
prüfern sind einschließlich der Begründung (Wahlvorschläge 
brauchen nicht begründet zu werden) ausschließlich an fol-
gende Adresse zu richten:

 Salzgitter AG 
Abteilung Recht und Versicherungen 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter 
hv@salzgitter-ag.de

 Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären, einschließlich des Namens des Aktionärs 

sowie zugänglich zu machender Begründungen und gegebe-
nenfalls versehen mit den nach § 127 Satz 4 AktG zu ergän-
zenden Inhalten, werden unverzüglich nach ihrem Eingang 
über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. 
Dabei werden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den 
Punkten der Tagesordnung berücksichtigt, die spätestens 
bis zum 18. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ, bei der genannten 
Adresse eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls über die Internetseite der Gesellschaft zu-
gänglich gemacht. 

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als in 
der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Gegenantrag 
stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär 
ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung an-
gemeldet ist. 

 Im Falle offensichtlicher Widersprüche zwischen der Abstim-
mung eines Aktionärs oder seines Bevollmächtigten über die 
Vorschläge der Verwaltung einerseits und der Abstimmung 
über Gegenanträge oder Wahlvorschläge andererseits wer-
den die Stimmen als ungültig behandelt.

c) Fragerecht

 Aktionären, die sich zur Hauptversammlung angemeldet ha-
ben, steht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz ein 
Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation zu. 
Das Auskunftsrecht im Sinne des § 131 AktG besteht nicht. 

 Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Ge-
sellschaft entschieden, dass entsprechende Fragen der Ge-
sellschaft bis spätestens 31. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ zu 
übermitteln sind. Dabei ist der elektronische Online-Service 
unter der Internetadresse https://www.salzgitter-ag.com/
Hauptversammlung unter Verwendung der mit der Stimm-
rechtskarte übersandten Zugangsdaten zu nutzen. Der Vor-
stand entscheidet – entsprechend der gesetzlichen Regelung 
– nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er die Fragen 
beantwortet. Die Beantwortung erfolgt ausschließlich in der 
Hauptversammlung.

d) Widerspruchsmöglichkeit

 Aktionäre, die ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch Be-
vollmächtigte ausgeübt haben, haben von Beginn der Haupt-
versammlung an bis zum Ende der Hauptversammlung die 
Möglichkeit, über den elektronischen Online-Service unter 
der Internetadresse https://www.salzgitter-ag.com/ 
Hauptversammlung unter Verwendung der mit der Stimm-
rechtskarte übersandten Zugangsdaten gegen einzelne Be-
schlüsse der Hauptversammlung Widerspruch einzulegen. 
Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Wi-
dersprüchen über den Internetservice ermächtigt und erhält 
die Widersprüche über den Internetservice.
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5. Veröffentlichungen auf der Internetseite

 Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu 
machenden Unterlagen, Anträge von Aktionären sowie weitere 
Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
sind unter der Internetadresse https://www.salzgitter-ag.com/
Hauptversammlung abrufbar.

6. Hinweise zum Datenschutz

 Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung 
ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktio-
näre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten umfassen 
insbesondere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine 
etwaige E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand, die 
Stimmrechtskartennummer und die Erteilung etwaiger Stimm-
rechtsvollmacht. Je nach Lage des Falls kommen auch weitere 
personenbezogene Daten in Betracht.

a) Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage

 Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verant-
wortliche Stelle. Die Zwecke der Datenverarbeitung sind die 
Erfüllung aktienrechtlicher Anforderungen und die Ermögli-
chung der Ausübung der Aktionärsrechte durch die Aktionäre 
und Aktionärsvertreter vor und während der Hauptversamm-
lung. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. c) EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Verbindung mit den Bestimmungen des Aktiengesetzes 
sowie des COVID-19-Gesetzes. Darüber hinaus erfolgt eine 
Verarbeitung ggf. zur Wahrung berechtigter Interessen, wie 
einer ordnungsgemäßen Durchführung der virtuellen Haupt-
versammlung oder zu internen statistischen Zwecken. 
Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO.

b) Empfänger

 Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversamm-
lung verschiedene Dienstleister und Berater, die von der Ge-
sellschaft nur solche personenbezogenen Daten erhalten, die 
zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die 
Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten aus-
schließ lich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen wer-
den personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern zur Ver-
fügung gestellt.

c) Speicherungsdauer

 Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange 
dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berech-
tigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle ge-
richtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass 
der Hauptversammlung. Anschließend werden die personen-
bezogenen Daten gelöscht.

d) Betroffenenrechte

 Die zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre und Ak-
tionärsvertreter haben unter bestimmten gesetzlichen Vor-
aussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschrän-
kungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf 
ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung so-
wie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kapitel III 
DSGVO. Außerdem steht ihnen ein Beschwerderecht bei den 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu.

Kontaktdaten

Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:

 Salzgitter AG 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

 datenschutz.holding@salzgitter-ag.de 
Telefon: +49 (0) 5341 21-01

oder unter folgender Adresse:

 Salzgitter AG 
Datenschutzbeauftragter 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter

7. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
die Gesamtzahl der Aktien und die Gesamtzahl der Stimmrechte 
jeweils 60.097.000. Es bestehen keine unterschiedlichen Gat-
tungen von Aktien. Von den 60.097.000 Stück Aktien entfallen zu 
diesem Zeitpunkt 6.009.700 Stück auf eigene Aktien, aus denen 
der Gesellschaft keine Rechte zustehen.

Salzgitter, im April 2022

Salzgitter Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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    2021 2020

Rohstahlerzeugung Tt 6.749 6.033 

Außenumsatz Mio. € 9.767 7.091 
 Geschäftsbereich Flachstahl Mio. € 2.534 1.880 
 Geschäftsbereich Grobblech/Profilstahl Mio. € 945 684 
 Geschäftsbereich Mannesmann Mio. € 1.157 947 
 Geschäftsbereich Handel Mio. € 3.603 2.225 
 Geschäftsbereich Technologie Mio. € 1.360 1.207 
 Industrielle Beteiligungen/Konsolidierung  Mio. € 167 148 

EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 1.262 176 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € 753 -119 
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. € 706 -196 
 Geschäftsbereich Flachstahl Mio. € 418 -87 
 Geschäftsbereich Grobblech/Profilstahl Mio. € 41 -94 
 Geschäftsbereich Mannesmann Mio. € -273 -62 
 Geschäftsbereich Handel Mio. € 353 25 
 Geschäftsbereich Technologie Mio. € 59 1 
 Industrielle Beteiligungen/Konsolidierung Mio. € 108 21 

Konzernergebnis Mio. € 586 -274 
Ergebnis je Aktie – unverwässert  € 10,74 -5,13 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)1 % 16,2 -3,9 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € 329 18 
Investitionen2 Mio. € 367 411 
Abschreibungen2, 3 Mio. € -508 -295 

Bilanzsumme Mio. € 10.255 8.237 
 Langfristige Vermögenswerte Mio. € 4.250 4.244 
 Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 6.005 3.993 
  Vorräte Mio. € 3.123 1.934 
  Finanzmittel Mio. € 742 621 

 Eigenkapital Mio. € 3.357 2.679 
 Fremdkapital Mio. € 6.898 5.559 
  Langfristige Schulden Mio. € 3.247 3.476 
  Kurzfristige Schulden Mio. € 3.651 2.082 
     davon Bankverbindlichkeiten4 Mio. € 858 885 

Nettofinanzposition zum Stichtag5 Mio. € -544 -432 

Beschäftigte
 Personalaufwand Mio. € -1.770 -1.654 
 Stammbelegschaft zum Stichtag6 Mitarbeiter 22.356 22.604 
 Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 Mitarbeiter 24.255 24.416 

Ausweis der Finanzdaten gemäß IFRS
1 ROCE = EBIT (= EBT + Zinsaufwand ohne Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen 
Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen) sowie Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Forfaitierung  2 ohne Finanzanlagen, ab Geschäftsjahr 2019 unter erstmaliger Anwendung des IFRS 
16 für Leasingverhältnisse  3 planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen  4 kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten  5 inklusive Anlagen, z. B. in Wertpapieren und strukturierten Investments   
6 ohne Ausbildungsverhältnisse und ohne passive Altersteilzeit  7 inklusive Ausbildungsverhältnisse und inklusive passiver Altersteilzeit

SALZGITTER-KONZERN IN ZAHLEN
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Der Salzgitter-Konzern verbuchte im Geschäftsjahr 2021 mit 705,7 
Mio. € Gewinn vor Steuern sein bestes Vorsteuerresultat seit 13 
Jahren. Zu der erheblichen Ergebnisverbesserung haben dank der 
positiven Stahlpreisdynamik vor allem die Geschäftsbereiche 
Flachstahl und Handel beigetragen. Darüber hinaus verzeichnete 
der Trägerbereich trotz des massiven Anstieges der Energiepreise 
ein hervorragendes Resultat und auch der Geschäftsbereich Tech-
nologie steigerte seinen Gewinn vor Steuern deutlich. Gegenläufig 
wirkten in Summe 243,3 Mio. € Impairment, die schwerpunktmäßig 
im Geschäftsbereich Mannesmann anfielen. Diese einmaligen bi-
lanziellen Abschreibungen werden zukünftige Resultate entlasten.

Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns stieg wegen der im Ver-
gleich zum Vorjahr höheren Versandmenge sowie der erheblich 
verbesserten Durchschnittserlöse der meisten Walzstahlprodukte 
auf 9.767,4 Mio. € (2020: 7.090,8 Mio. €). Die 705,7 Mio. € Gewinn 
vor Steuern (2020: – 196,4 Mio. €) enthalten 217,1 Mio. € Beitrag der 
nach der Equity-Methode ausgewiesenen Beteiligung an der Auru-
bis AG (2020: 104,0 Mio. €) sowie 6,7 Mio. € saldierte Erträge aus 
Restrukturierungsrückstellungen (2020: 18,9 Mio. €). Aus 586,1 
Mio. € Ergebnis nach Steuern (2020: – 273,9 Mio. €) errechnen sich 
10,74 € Ergebnis je Aktie (2020: – 5,13 €) sowie 16,2 % Verzinsung 
des eingesetzten Kapitals (ROCE; 2020: – 3,9 %). Die bilanzielle Ba-
sis des Konzerns blieb mit 32,7 % Eigenkapitalquote (2020: 32,5 %) 
weiterhin solide. Vorstand und Aufsichtsrat der Salzgitter AG wer-
den der Hauptversammlung am 2. Juni 2022 eine Dividende von 
0,75 € je Aktie, und damit die höchste seit 2008, vorschlagen.

Der Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG, Gunnar Groebler, 
kommentiert wie folgt:

„Nach zwei wirtschaftlich schwierigeren Jahren erzielten wir 2021 
mit 706 Mio. € Gewinn vor Steuern ein ausgezeichnetes Ergebnis. 
Das ist nicht nur erfreulich, sondern stärkt die wirtschaftliche Ba-
sis, die wir benötigen, um die anstehende Transformation hin zu 
einem Marktführer für „Circular Economy Solutions“ und Vorreiter 
der CO2-armen Stahlerzeugung in Europa erfolgreich zu meistern. 
Unsere neue Strategie „Salzgitter AG 2030“ unterlegt diese Ambiti-
onen mit einer Agenda, an der wir unser Handeln in den nächsten 
Jahren ausrichten werden. Ein zentraler Baustein ist dabei unser 
Programm SALCOS® mit dem wir den in der Stahlerzeugung not-
wendigen Kohlenstoff anfangs durch Erdgas und dann schrittweise 
durch Wasserstoff ersetzen werden. Wir wollen SALCOS® noch im 
Sommer 2022 zur Investitionsreife bringen, um ab Ende 2025 am 
Standort Salzgitter Rohstahl auf Grundlage der wasserstoffbasier-
ten Direktreduktion produzieren zu können. Die vollständige 
Umset zung des Programms soll bis 2033 erfolgt sein. Erste Koope-
rationen hierzu wurden in den vergangenen Wochen mit verschie-
denen Unternehmen abgeschlossen, die bereit sind, gemeinsam 
mit uns unsere Mission „Partnering for Transformation“ mit Leben 
zu füllen.“  

Finanzvorstand Burkhard Becker ergänzt: „Wir haben unsere Am-
bitionen nun auch in konkrete Zahlen gegossen und in eine Score 
Card überführt, mit der wir die Fortschritte beim Erreichen der im 

Rahmen der Strategie „Salzgitter AG 2030“ neu gesetzten finanziel-
len und nichtfinanziellen KPIs messen. Unsere Zielsetzung ab dem 
Jahr 2025 eine regelmäßige EBITDA-Marge zwischen 8 % und 10 % 
zu erreichen, bedeutet nicht weniger, als die Ergebnisse von Aus-
nahmejahren wie dem letzten zu verstetigen.

Ausblick 

Vor dem Hintergrund des überaus ermutigenden Jahresauftakts 
sowie der anhaltend starken Ergebnisentwicklung vor allem im 
Flachstahlbereich rechnen wir für den Salzgitter-Konzern im Ge-
schäftsjahr 2022 mit

• einem auf knapp 11 Mrd. € gesteigerten Umsatz, 

• einem Vorsteuergewinn zwischen 600 Mio. € und 750 Mio. € sowie

•  einer etwa auf dem Vorjahresniveau liegenden Rendite auf das 
eingesetzte Kapital (ROCE). 

Einen nochmaligen pandemiebedingten Einbruch der Wirtschaft 
stufen wir als eher unwahrscheinlich ein. Der Angriff Russlands auf 
die Ukraine und seine Folgen könnten jedoch ein abruptes Abbrem-
sen der wirtschaftlichen Erholung bewirken und somit Auswirkun-
gen auch auf unsere Konzerngesellschaften haben. Damit einher 
geht die Gefahr eines weiteren Anstiegs der bereits sehr hohen 
Energiekosten. Somit bestehen aktuell kaum quantifizierbare Pro-
gnoserisiken.

Die vollständige Veröffentlichung zu den Ergebnissen des Ge-
schäftsjahres 2021 finden Sie unter: https://www.salzgitter-ag.
com/de/investor-relations/news-publikationen.html

ENTWICKLUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2021
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